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Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die
Neufassung der „Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald“.
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Satzung zur Förderung des Sports
in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 und des § 22 Abs. 3 Nr. 6 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777)
hat die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf ihrer Sitzung am 23.02.2023
folgende Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
beschlossen (Beschluss-Nr. BV-V/07/0663-02).

1 Allgemeine Bestimmungen

§1
Zweck der Sportförderung

(1) Ziel der Sportförderung ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald die Möglichkeit zu verschaffen, sich unabhängig von sozialer Herkunft und
ungeachtet einer organisatorischen Bindung nach ihren Interessen und Fähigkeiten sportlich
zu betätigen. Nach dieser Satzung sollen Freizeit-, Breiten-, Behinderten- und
Gesundheitssport sowie Nachwuchsleistungssport ausgewogen und bedarfsgerecht gefördert
werden.

(2) Die Förderung soll

a) die Freude am Sport, am Spiel und an der Bewegung entwickeln und erhalten,
b) einen Beitrag zur Bildung und Erziehung leisten sowie soziale Grunderfahrungen und

Grundwerte vermitteln,
c) die physische und psychische Leistungsfähigkeit und Gesundheit ausbilden, erhalten

und wiederherstellen,
d) generationsübergreifend und integrativ wirken sowie soziale und soziokulturelle

Unterschiede überbrücken helfen,
e) die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und chronisch Kranken verbessern

sowie
f) dem Anliegen der Gleichstellung Rechnung tragen.

(3) Diese Ziele sollen insbesondere erreicht werden

a) indem die Arbeit der Sportorganisation finanziell und/oder materiell-technisch bzw.
organisatorisch unterstützt und somit gestärkt wird und dabei vorhandene
Sportangebote gesichert und erweitert sowie neue Sportangebote geschaffen werden,

b) durch die Zusammenarbeit der öffentlichen Sportverwaltung mit den
Sportorganisationen auf lokaler, kommunaler und Landesebene sowie den
Sportorganisationen im eigenen Wirkungskreis,

c) durch die bedarfsgerechte Erhaltung und den weiteren Ausbau des
Sportanlagennetzes sowie

d) durch die Durchführung von nationalen und internationalen Sportwettkämpfen in der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit großem öffentlichen Interesse sowie
übergreifenden, außerschulischen Sportwettkämpfen.
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§2

Grundsätze der Sportförderung

(1) Sportorganisationen im Sinne dieser Sportfördersatzung sind

a) Vereine und Verbände, deren Hauptzweck die Durchführung eines selbst organisierten
Trainings- und/oder Wettkampfbetriebs ist und die ihren Vereinssitz in der Universitäts
und Hansestadt Greifswald haben sowie

b) der Sportbund Hansestadt Greifswald e. V.

Die Sportorganisationen müssen einen gemeinnützigen Zweck im Sinne des Sports verfolgen und
nachweisen, dass sie in ihrem Fachgebiet sachgerechte, zweckentsprechende und wirtschaftliche
Arbeit leisten.

(2) Sportanlagen im Sinne dieser Sportfördersatzung sind insbesondere:

a) Bauliche Anlagen, die zum Zwecke der Sportausübung errichtet, erweitert, erhalten,
erworben und umgenutzt werden,

b) Mehrzweckräume und -flächen, die für eine sportliche Grundnutzung bestimmt sind
und nur gelegentlich außersportlicher Nutzung zugeführt werden,

c) Funktionsflächen und -räume als Bestandteile von Sportanlagen (z. B. Umkleideräume,
Wasch- und Duschräume, Toiletten, Technik-, Medien- und Geräteräume, Übungsleiter
/Schiedsrichter-/innenräume, Schulungsräume, Bootsstege),

d) Räume zum Lagern von Sportgroßgeräten (z. B. Bootshäuser etc.),
e) spezielle Anlagen für einzelne Sportarten (wie z. B. Schießsport, Tennis, Kegeln) sowie
f) Räumlichkeiten für soziale und Verwaltungszwecke, die im Zusammenhang mit

sportlichen Maßnahmen stehen.

(3) Das kommunale Interesse der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Sinne dieser
Satzung ergibt sich aus den unter § 1 Abs. (2) genannten Zwecken der Sportförderung.

(4) Gegenstand der institutionellen Förderung ist nicht ein einzelnes abgegrenztes Vorhaben,
sondern die Institution als solche. Institutionelle Förderungen sind regelmäßig auf eine
gewisse Dauer angelegt. Im Gegensatz hierzu beziehen sich Projektförderungen auf zeitlich
und inhaltlich abgegrenzte Einzelvorhaben.

(5) Eine Kernsportanlage im Sinne dieser Satzung ist eine genormte ungedeckte oder gedeckte
Sportanlage. Sie soll in der Regel den Wettkampfanforderungen der Fachverbände oder dem
Rahmenplan Schulsport entsprechen und für Übungs- und Trainingszwecke nutzbar sein.

(6) Eine Spezialsportanlage im Sinne dieser Satzung ist eine Sportanlage, die nurfür eine spezielle
Sportart genutzt wird (z. B. Kegelbahn, Bogensportanlage).

(7) Trendsport im Sinne dieser Satzung ist eine Bezeichnung für neue Sportarten, die sich von
traditionellen Sportarten abgrenzen lassen und nicht als Breitensport einzuordnen sind.

(8) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann ihre Sportinfrastruktur auf Grundlage der
jeweilig gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die
Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft zur Verfügung stellen.
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§3

Ausschluss von der Sportförderung

Die Universität- und Hansestadt Greifswald und die Greifswalder Sportorganisationen fördern das
friedliche Zusammenleben aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion, Weltanschauung,
Geschlecht, sexueller Orientierung und äußeren Merkmalen. Entsprechend des Beschlusses BV-P
ö/07/0076-03 der Bürgerschaft vom 14. Juni 2021 behält sich die Universität- und Hansestadt
Greifswald vor, bei wiederholten groben Verstößen gegen diese Grundsätze, die betreffende
Sportorganisation gemäß des „Anti-Rassismus-Konzeptes für den Sport in Greifswald“ temporär
oder dauerhaft von der Sportförderung auszuschließen. Vor einer endgültigen Entscheidung sind
der zuständige Fachausschuss der Bürgerschaft für Sport im Rahmen einer Beschlussvorlage und
der Sportbund Hansestadt Greifswald e.V. zu beteiligen.

§4
Mittel der Sportförderung

(1) Für die Erfüllung ihrer freiwilligen Aufgaben gewährt die Universitäts- und Hansestadt
Greifswald jährlich Zuwendungen zur Förderung des Sports nach Maßgabe ihrer
haushaltsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Vorschriften. Die Höhe der jährlichen
Zuwendungen wird durch Beschluss der Bürgerschaft über die jeweilige Haushaltssatzung
festgelegt. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen besteht nicht. Die Universitäts- und
Hansestadt Greifswald entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

(2) Der Sport wird insbesondere gefördert durch

a) den Bau und die Bereitstellung von Sportanlagen und sonstiger Flächen für die sportliche
Betätigung,

b) die Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen und Gebäude im Eigentum der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie

c) Zuwendungen an die Sportorganisationen im Sinne von § 2 Abs. 1.

II. Sportstätten

§5
Grundsätze der Planung und BeteHigung

(1) Bei der Planung und beim Bau von öffentlichen und öffentlich geförderten Sportstätten ist eine
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung anzustreben. Dabei sollen die Belange des
schulischen Sports vorrangig zum Vereinssport berücksichtigt werden.

(2) Die Feststellung des kommunalen Bedarfs an Sportstätten ist aufgrund von örtlichen
Ermittlungen vorzunehmen. Ziele und Maßnahmen zum Bau, zum Erhalt und zur Sanierung
von Sportstätten sind in einem Sportentwicklungsplan darzustellen und regelmäßig
fortzuschreiben.

(3) Die für die Nutzung von Sportstätten in Betracht kommenden Bedarfsgruppen (z. B.
Sportorganisationen, Schulen, Kindertagesstätten) sind bei der Feststellung des Bedarfs, bei
der Planung oder wesentlichen Umgestaltungen und Änderungen öffentlicher Sportstätten
durch rechtzeitige Anhörung zu beteiligen. Dies wird durch Anhörung des Sportbundes
Hansestadt Greifswald e. V., der Stadtverwaltung Greifswald und des zuständigen
Fachausschusses sichergestellt.
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(4) Eine ausreichende Anzahl an Sportstätten ist auf Grundlage der jeweils aktuellen
Sportentwicklungsplanung wettkampfgerecht zu sanieren bzw. zu bauen.

§6
Bereitstellung von Sportstätten

(1) Die nach § 5 dieser Satzung dargestellte Sportstätteninfrastruktur kann den als
förderungswürdig anerkannten Sportorganisationen zur Verfügung gestellt werden. Die
Bereitstellung erfolgt im Rahmen der „Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

(2) Werden Flächen und Räumlichkeiten, die im Eigentum der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald stehen, außerhalb der „Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft‘, an als
förderungswürdige anerkannten Sportorganisationen zur Verfügung gestellt, richtet sich das
Entgelt nach objektiven Faktoren und darf höchsten dem ortsüblichen Entgelt für solche
Räumlichkeiten entsprechen und sind einzelvertraglich zu regeln.

III. Finanzielle Förderung

§7
Zuwendungen

Zuwendungsberechtigt sind Sportorganisationen gemäß § 2 Abs. 1, wenn

a) die Sportorganisation mindestens 31 Mitglieder hat,
b) die Sportorganisation Mitgliedsbeiträge erhebt, die für Erwachsene mindestens 60

Euro/Jahr betragen (außer bei Ausnahmeregelungen für spezielle Zielgruppen z.B.
aus sozialen Gründen gemäß Satzung),

c) der Zweck der Sportorganisation (gemäß Satzung) ohne die Zuwendung nicht oder
nicht in notwendigem Maße erfüllt werden kann und

d) dem Antrag auf Zuwendung die Mitgliederstatistik mit Stichtag 01.01. beiliegt, die
über ihre eingetragenen Mitglieder einschließlich der Kinder- und Jugendlichen bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr Auskunft geben muss.

7.1 Rückerstattungen von Miet-, Pacht- oder Erbbauzinsen

(1) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann den Sportorganisationen, die
eigenverantwortlich Sportstätten, die im Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
stehen, betreiben, die Miet- und Pachtgebühren bzw. Erbbauzinsen anteilig erstatten. Die
Rückerstattung der Miet-, Pacht- oder Erbbauzinsen soll dann wie folgt gewährt werden:

bis zu 100% wenn mindestens 25 % der Mitglieder Kinder und Jugendliche sowie
Studierende und Auszubildende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr sind und
diese regelmäßig sportlich betreut werden oder die Sportorganisation
mindestens 150 Mitglieder nachweist und kommunale Interessen vertreten,

bis zu 80% wenn Kinder und Jugendliche sowie Studierende und Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr Mitglieder der Sportorganisation sind oder die
Sportorganisation mindestens 50 Mitglieder hat und kommunale Interessen
vertritt,
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bis zu 50% wenn die Sportorganisation an sportlichen Wettkämpfen teilnimmt.

(2) Sportorganisationen, die für ihre Geschäftstätigkeit Räumlichkeiten, die im Eigentum der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald stehen, angemietet haben, kann anteilig die Kaltmiete
erstattet werden. Die Erstattung erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Kosten je
Kalenderjahr:

bis zu 75% wenn die Sportorganisation über 1.500 Mitglieder gesamt und mindestens
25 % Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bzw.
altersunabhängig behinderte Sportler hat,

bis zu 55% wenn die Sportorganisation über 1.000 Mitglieder gesamt und mindestens
25 % Kinder und Jugendliche sowie Studierende und Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr bzw. altersunabhängig behinderte Sportler hat,

bis zu 35% wenn die Sportorganisation über 150 Mitglieder gesamt oder mindestens 10
% Kinder und Jugendliche sowie Studierende und Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr bzw. altersunabhängig behinderte Sportler hat.

(3) Dabei darf die Bemessungsgrundlage für die Zuwendungshöhe die zuletzt an die Universitäts
und Hansestadt Greifswald gezahlte Miet-, Pacht- oder Erbbauzinsen nicht übersteigen. Die
Beantragung muss spätestens zum 31.03. des jeweiligen Jahres schriftlich bei der Universitäts
und Hansestadt Greifswald erfolgen.

(4) Jedem Antrag auf institutionelle Förderung ist der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan
einschließlich des Stellenplanes beizufügen. Sportorganisationen, die sich in mehreren
Abteilungen/Sparten organisieren, müssen dem Antrag auch die Haushalts- bzw.
Wirtschaftspläne ihrer Abteilungen/Sparten beilegen. Alle mit dem Zuwendungszweck
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen und Leistungen Dritter) und die Eigenmittel
des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben anzusetzen. Die
Zuwendung darf zusammen mit allen anderen Einnahmen die tatsächlichen Ausgaben nicht
übersteigen.

(5) Das Antragsverfahren wird erst dann abgeschlossen, wenn alle Unterlagen vollständig
vorliegen. Bei Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert werden.

7.2 Zuschüsse für Betriebskosten

(1) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann den Sportorganisationen, die
eigenverantwortlich Sportstätten, die im Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
stehen, betreiben, anteilige Zuschüsse für Betriebskosten zahlen. Die Grundlage für die
Zuwendungshöhe bildet die Abrechnung der tatsächlichen Betriebskosten des Vorjahres.
Betriebskosten im Sinne dieser Satzung sind die Kosten für Heizkosten, Strom, Wasser,
Abwasser, Gebäude-, Sportanlagen- und Sportgeräteversicherungen sowie Kosten für
Schornsteinfeger, Abfallentsorgung und Straßenreinigung.

(2) Die Beantragung muss spätestens zum 31.03. des jeweiligen Jahres schriftlich bei der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald erfolgen.

(3) Jedem Antrag auf institutionelle Förderung ist der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan
einschließlich des Stellenplanes beizufügen. Sportorganisationen, die sich in mehreren
Abteilungen/Sparten organisieren, müssen dem Antrag auch die Haushalts- bzw.
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Wirtschaftspläne ihrer Abteilungen/Sparten beilegen. Alle mit dem Zuwendungszweck
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen und Leistungen Dritter) und die Eigenmittel
des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben anzusetzen. Die
Zuwendung darf zusammen mit allen anderen Einnahmen die tatsächlichen Ausgaben nicht
übersteigen.

(4) Das Antragsverfahren wird erst dann abgeschlossen, wenn alle Unterlagen vollständig
vorliegen. Bei Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert werden.

7.3 Förderung des Sportbundes Hansestadt Greifswald e.V.

(1) Dem Sportbund Hansestadt Greifswald e.V. werden zur Ausübung seiner Geschäftstätigkeit
zwei Räume, die im Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald stehen, im
Volksstadion der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Karl-Liebknecht-Ring 2, gemäß des
Haushalts-Beschlusses der Bürgerschaft HA-166/17 vom 27.09.2016 mietzinsfrei überlassen.
Weitere Details werden in einer Leistungsvereinbarung festgelegt.

7.4 Zuschüsse zu Sport(groß)veranstaltungen

(1) Sportveranstaltungen leisten einen Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des Sports in der
Stadt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald unterstützt die Sportorganisationen bei der
Durchführung nationaler und internationaler Sportwettkämpfe in Greifswald, die von großem
öffentlichem Interesse sind, sowie bei außerschulischen Sportfesten. In Ausnahmefällen
können auch Veranstaltungen sportlicher Initiativen unterstützt werden, wenn die
Veranstaltung ausdrücklich einen integrativen Charakter hat.

(2) Die Beantragung muss spätestens zum 31.03. des jeweiligen Jahres schriftlich bei der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald erfolgen. Dem Antrag ist eine ausführliche
Beschreibung der Veranstaltung beizufügen. Die voraussichtlichen Ausgaben und Einnahmen
sind vollständig darzustellen. In Ausnahmefällen sind auch unterjährig gestellte Anträge
möglich (z. B. bei nach dem 31.03. bekannt gegebener Qualifizierung für Wettkämpfe) in
Abhängigkeit noch vorhandener Haushaltsmittel.

(3) Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und kann bei Vorliegen der
Zuwendungsvoraussetzungen in Form einer Fehlbetragsfinanzierung ausgezahlt werden. Eine
kommunale Parallelförderung für den gleichen Verwendungszweck ist in jedem Fall
auszuschließen. Bei Nichteinhaltungdes Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in gesamter
Höhe zurückgefordert werden.

7.5 1 nvestitionskostenzuschüsse für Baumaßnahmen

Zuwendungsberechtigten Sportorganisationen kann für die Durchführung von Neubau-,
Sanierungs- bzw. Modernisierungsvorhaben sowie die dazugehörigen Planungsleistungen auf
eigenen oder gepachteten Grundstücken mit langfristigen‘ Pacht- oder sonstigen
Nutzungsverträgen (z. B. Erbbaurecht) ein lnvestitionskostenzuschuss gewährt werden. Damit wird
die nachhaltige Verbesserung, die Nutzwertsteigerung sowie der Erhalt und Ausbau der
Sportanlagen unterstützt und dient in der Folge zur qualitativen und quantitativen Absicherung des
Sportangebots in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

(1) Es kann die Modernisierung, Instandsetzung, Erweiterung und Umbau von

1 Mindestens 25 Jahre Pachtvertragslaufzeit ab Datum der Antragstellung.
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a) Kernsportanlagen (Sporthallen, Sportplatzanlagen, Schwimmsportanlagen)
b) Spezialsportanlagen (für zum Beispiel Tennis, Kegeln, Wassersport und Schießsport)
c) Funktionsgebäude und Räumlichkeiten, die sozialen, gesundheitlichen sowie

Verwaltungs-, Bewirtschaftungs- und Bildungszwecken im Sport dienen, Bestandteil
der Sportanlage sind und mit dem Sportbetrieb unmittelbar zusammenhängen

d) Anlagen für Spiel, Sport und Bewegung, insbesondere für Gesundheitssport und
Trendsportarten

e) der vorhandenen Gebäude- und Sportanlagenstruktur zur nachhaltigen Verringerung
der Betriebskosten (Heizung, Licht, Warmwasser) und Minderung des Wasserbedarfs
(Beregnung Sportanlagen, Nutzung von Regenwasser)

unterstützt werden.

(2) Von der Förderung ausgeschlossen sind

a) Erschließungsleistungen außerhalb des Geländes der Sportstätte
b) Ausgaben für die Erstellung von Zugangsstraßen und Parkplätzen
c) Ausgaben für Teile der Sportstätte, die nicht der sportlichen Zweckbestimmung dienen

(Beispiel: Wohnungen)
d) Ausgaben für den Grunderwerb
e) Ausgaben für die Beschaffung und Verzinsung von Finanzierungsmitteln

(3) Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und wird bei Vorliegen der
Zuwendungsvoraussetzungen in Form einer Festbetragsfinanzierung gezahlt. Der Mittelabruf
hat nach Fortschritt der lnvestitionsmaßnahme zu erfolgen. Eine Parallelförderung (z. B. durch
den LSB) ist zulässig und erwünscht und im Kosten-/Finanzierungsplan mit aufzuführen. Bei
Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert werden.

7.5.1 1 nvestitionskostenzuschüsse für kleine Baumaßnahmen

(1) Ein lnvestitionskostenzuschuss kann bei Vorliegen aller folgenden Voraussetzungen gewährt
werden:

a) Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf mindestens 2.500 Euro und die
beantragte Förderungssumme darf 20.000 Euro nicht überschreiten.

b) Das Vorhaben muss der ausgeübten Sportart dienlich sein. Die bezuschussten
Anlagen müssen vorrangig dem Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung
stehen. Eine Nutzung durch den Schulsport muss bei Bedarf möglich sein.

c) Mit dem Vorhaben darf nicht vor der Antragstellung begonnen werden. Ein vorzeitiger
Maßnahmenbeginn bedarf einer schriftlichen Genehmigung.

d) Mit der Maßnahme dürfen nicht ausschließlich kommerzielle Interessen verbunden
werden.

e) Es besteht ein notwendiger sportfachlicher Bedarf zur Durchführung der Maßnahme.
f) Die bestehenden Fördermöglichkeiten wurden ausgeschöpft.

(2) Die Beantragung der Zuwendung hat spätestens bis zum 31.03. für das aktuelle Kalenderjahr
unter vollständiger Angabe aller folgenden Punkte zu erfolgen:

a) Beschreibung der geplanten Baumaßnahme,
b) Geplante Finanzierung auf Basis einer Kostenschätzung,
c) Darstellung des voraussichtlichen Nutzerkreises und des zu erwartenden

Nutzungsumfangs,
d) Realisierungszeitraum,
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e) Nachweis der Eigentums- bzw. Vertragsverhältnisse sowie
f) Darlegung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

(3) Sollten im laufenden Kalenderjahr noch finanzielle Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen,
können Anträge für Baumaßnahmen bis zum 31.10. des laufenden Kalenderjahres gestellt
werden. Alle anderen Anforderungen an eine Förderung bleiben davon unberührt.

(4) Bei Überschreitung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel ist dem für Sport
zuständigen Fachausschuss ein mit dem Sportbund Hansestadt Greifswald e.V. abgestimmter
Vorschlag der Stadtverwaltung Greifswald für eine Prioritätenliste der gestellten Anträge mit
der endgültigen Höhe des lnvestitionskostenzuschusses als Entscheidungsgrundlage
vorzulegen.

(5) Die Sportorganisation muss eigene Einnahmemöglichkeiten soweit vertretbar ausschöpfen und
darf selbst nicht in der Lage sein, die beantragten Finanzmittel aufzubringen. Die
wirtschaftliche Situation der Sportorganisation ist im Rahmen der Antragstellung offenzulegen
(Wirtschaftsplan, Rücklagen etc.). Sportorganisationen, die sich in mehreren
Abteilungen/Sparten organisieren, müssen dem Antrag auch die Haushalts- bzw.
Wirtschaftspläne ihrer Abteilungen/Sparten beilegen.

(6) Die maximale Anteilsfinanzierung durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald beträgt in
der Regel 50% des Eigenanteils der Sportorganisation.

(7) Die Sportorganisation muss sicherstellen, dass der der Antragstellung zugrunde liegende
Zuwendungszweck mindestens für die Gesamtdauer der Abschreibung aufrechterhalten wird.
Bei Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert werden.

(8) Die Sportanlage soll über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald zweimal pro Jahr für städtische Veranstaltungen oder Zwecke kostenfrei
zur Verfügung stehen. Hierauf kann durch die Sportorganisation die Durchführung sportlicher
Großereignisse oder überregionaler Wettkämpfe, die öffentlich zugänglich sind, angerechnet
werden. Die Anrechnung erfolgt grundsätzlich von der Sportorganisation.

(9) Über die Verwendung der Zuwendung ist spätestens sechs Monate nach Abschluss der
Maßnahme ein Nachweis zu führen.

7.5.2 Investitionskostenzuschüsse für große Baumaßnahmen

Große Baumaßnahmen stellen die Sportorganisationen vor eine immense Herausforderung. Die
Universitäts- und Hansestadt Greifswald möchte im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die
Sportorganisationen dabei unterstützen. Deshalb ist es notwendig, dass die Universitäts- und
Hansestadt Greifswald und ihre bürgerschaftlichen Gremien schon vor der Antragstellung über die
Maßnahme informiert und einbezogen wird. Nur so können die finanziellen Mittel bei einem
positiven Votum des zuständigen Fachausschusses für Sport in der Haushaltssatzung eingeplant
und später durch die Bürgerschaft bestätigt werden.

(1) Ein lnvestitionskostenzuschuss kann bei vollständigem Vorliegen aller folgenden
Voraussetzungen gewährt werden:

a) Das Vorhaben muss der ausgeübten Sportart dienlich sein. Die bezuschussten
Anlagen müssen vorrangig dem Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung
stehen. Eine Nutzung durch den Schuisport muss bei Bedarf möglich sein.
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b) Mit dem Vorhaben darf nicht vor der Antragstellung begonnen werden. Ein vorzeitiger

Maßnahmenbeginn bedarf einer schriftlichen Genehmigung.
c) Mit der Maßnahme dürfen nicht ausschließlich kommerzielle Interessen verbunden

werden.
d) Es besteht ein notwendiger sportfachlicher Bedarf zur Durchführung der Maßnahme.
e) Die bestehenden Fördermöglichkeiten wurden ausgeschöpft.

(2) Die Beantragung der Zuwendung hat spätestens bis zum 31.08. für das Folgejahr unter
vollständiger Angabe aller folgenden Punkte zu erfolgen:

g) Beschreibung der geplanten Baumaßnahme,
h) Geplante Finanzierung auf Basis einer Kostenschätzung nach DIN 276,
i) Darstellung des voraussichtlichen Nutzerkreises und des zu erwartenden

Nutzungsumfangs,

j) Realisierungszeitraum,
k) Nachweis der Eigentums- bzw. Vertragsverhältnisse sowie
1) Darlegung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

(3) Dem Antrag ist eine Stellungnahme des Sportbundes Hansestadt Greifswald e. V. beizufügen.

(4) In einem Zuwendungsbescheid können weitere Auflagen oder Bedingungen formuliert werden.

(5) Die endgültige Höhe des Investitionskostenzuschusses wird durch die Bürgerschaft im
Benehmen mit dem für Sport zuständigen Fachausschuss der Bürgerschaft festgelegt. Dem für
Sport zuständigen Fachausschuss ist ein mit dem Sportbund Hansestadt Greifswald e.V.
abgestimmter Vorschlag der Verwaltung für eine Prioritätenliste der gestellten Anträge als
Entscheidungsgrundlage vorzulegen.

(6) Die maximale Anteilsfinanzierung durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald beträgt in
der Regel 50% des Eigenanteils der Sportorganisation. In begründeten Einzelfällen kann in
Abstimmung mit den in Abs. (3) benannten Beteiligten eine Anteilsfinanzierung des
Eigenanteils von bis zu 90% gewährt werden.

(7) Es ist ein Antrag auf Förderung beim Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. zu
stellen. Die städtische Förderung ist abhängig von einem positiven Bescheid des
Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern e.V. Im Einzelfall und unter Einbeziehung des
zuständigen Fachausschusses für Sport und des Sportbund Greifswald e.V. kann davon
abgewichen werden.

(8) Eine Übernahme der Kosten für eine Vorplanung mit Kostenschätzung zur Antragstellung beim
Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. und Projektplanung kann im laufenden Jahr
beantragt und mit bis zu 90% unterstützt werden.

(9) Die Sportorganisation muss eigene Einnahmemöglichkeiten soweit vertretbar ausschöpfen
und darf selbst nicht in der Lage sein, die beantragten Finanzmittel aufzubringen. Die
wirtschaftliche Situation der Sportorganisation ist im Rahmen der Antragstellung offenzulegen
(Wirtschaftsplan, Rücklagen etc.). Sportorganisationen, die sich in mehreren
Abteilungen/Sparten organisieren, müssen dem Antrag auch die Haushalts- bzw.
Wirtschaftspläne ihrer Abteilungen/Sparten beilegen.

(10) Die Sportorganisation muss sicherstellen, dass der der Antragstellung zugrunde liegende
Zuwendungszweck mindestens für die Gesamtdauer der Abschreibung aufrechterhalten wird.
Bei Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert werden.
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(11) Die Sportanlage soll über den Zeitraum der Zweckbindungsfrist der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald zweimal pro Jahr für städtische Veranstaltungen oder Zwecke kostenfrei
zur Verfügung stehen. Hierauf kann durch die Sportorganisation die Durchführung sportlicher
Großereignisse oder überregionaler Wettkämpfe, die öffentlich zugänglich sind, angerechnet
werden. Die Anrechnung erfolgt grundsätzlich von der Sportorganisation.

(12) Über die Verwendung der Zuwendung ist spätestens sechs Monate nach Abschluss der
Maßnahme ein Nachweis zu führen.

7.6 Beschaffung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Sport(groß)geräten

(1) Zuwendungsberechtigten Sportorganisationen kann für die Beschaffung von
Sport(groß)geräten und -zubehör sowie Spezialanlagen und Fahrzeugen (z. B. Motoren,
Zeitmessanlagen, Boote, Technische Sportanlagen) mit einem Wert von mindestens 1.000
Euro, die dauerhaft die Sportmöglichkeiten verbessern, ein Zuschuss gewährt werden. Die
Zuwendung dient zur Absicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes und unterstützt
besonders Vereinsneugründungen bei der Erstbeschaffung.

(2) Die maximale Anteilsfinanzierung durch die Stadt beträgt 50 % des Eigenanteils, wenn
Gegenstand der Förderung durch andere Fördermittel kofinanziert ist (z. B. Landessportbund
Mecklenburg-Vorpommern eV.), und 40 % der Gesamtmaßnahme, wenn keine weiteren
Fördermittel zur Finanzierung der Maßnahme genutzt werden sollen.

(3) Die Sportorganisation muss eigene Einnahmemöglichkeiten soweit vertretbar ausschöpfen
und darf selbst nicht in der Lage sein, die beantragten Finanzmittel aufzubringen. Die
wirtschaftliche Situation der Sportorganisation ist im Rahmen der Antragstellung offenzulegen
(Wirtschaftsplan, Rücklagen etc.). Sportorganisationen, die sich in mehreren
Abteilungen/Sparten organisieren, müssen dem Antrag auch die Haushalts- bzw.
Wirtschaftspläne ihrer Abteilungen/Sparten beilegen.

(4) Die Beantragung muss spätestens zum 31.03. des jeweiligen Jahres schriftlich bei der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald erfolgen. Für außerplanmäßige Beschaffungen
aufgrund einer Notsituation können auch unterjährig Anträge zugelassen werden, wenn noch
Haushaltsmittel vorhanden sind. Die Einschätzung einer Notsituation erfolgt durch das
zuständige Fachamt der Stadtverwaltung Greifswald.

(5) Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und wird bei Vorliegen der
Zuwendungsvoraussetzungen in Form einer Festbetragsfinanzierung gezahlt. Eine
Parallelförderung (z. B. durch den Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.) ist
zulässig. Bei Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert werden.

7.7 Bezuschussung der Liegegebühren (im Stadthafen Wieck)

(1) Aufgrund der prädestinierten Lage der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am Ryck und
dem Greifswalder Bodden kommt dem Wassersport. und hier insbesondere dem Segelsport,
eine besondere Bedeutung zu. Die Durchführung des Segelsports ist mit zusätzlichen und
damit deutlich höheren Kosten für die Nutzung der Sportstätten gemäß der jeweils aktuell
gültigen Hafengebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald verbunden als in
anderen Sportarten. Im Sinne einer Härtefallregelung können deshalb Zuschüsse für die
Nutzung der Hafenliegeplätze an Zuwendungsberechtigte geleistet werden. Die Belange des
Kinder- und Jugendsports sind hier besonders zu beachten.
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(2) Die Zuwendung erfolgt als institutionelle Förderung der Liegegebühren (gemäß jeweils

aktuellen Hafengebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald) für das
Kalenderjahr und wird bei Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen anteilig zum Ende des
Kalenderjahres in Form einer Anteilsfinanzierung ausgezahlt.

(3) Der jährliche Zuschuss beträgt 50% der tatsächlichen Liegegebühren, wenn die
Sportorganisation eine kontinuierliche Kinder- und Jugendarbeit nachweist. Dem Antrag ist ein
aussagekräftiger Sachbericht über die Kinder- und Jugendarbeit für die zurückliegenden 12
Monate beizufügen. Übrige Zuschüsse sind davon unberührt.

(4) Die Beantragung hat spätestens bis zum 31.08. des jeweiligen Jahres unter Angabe der
tatsächlichen jährlichen Kosten zu erfolgen.

(5) Der Verwendungsnachweis ist spätestens bis zum 31.03. des Folgejahres zu führen. Bei
Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert werden.

7.8 Bezuschussung von hauptamtlichen Vereinssportlehrerinnen oder -lehrern (Sportlehrkraft)
und Sportbund Hansestadt Greifswald e. V.

(1) Die Universitäts- und Hansestadt kann für Trainer*innenstellen in Landesleistungszentren des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, die sich in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
befinden, sowie für den/die Vereinsberater*in des Sportbundes Hansestadt Greifswald e. V.
einen Personalkostenzuschuss gewähren. Sie unterstützt damit die Organisation,
Durchführung und Absicherung des leistungsorientierten Trainings- und Wettkampfbetriebes
im Kinder- und Jugendsport sowie des Behindertensports und die professionelle Beratung der
Sportorga n isationen.

(2) Die formlose Beantragung hat spätestens zum 31.10. für das Folgejahr zu erfolgen. Bei
Neueinstellungen hat die Beantragung spätestens einen Monat nach Vertragsbeginn zu
erfolgen. Die Antragstellung erfolgt bei der tJniversitäts- und Hansestadt Greifswald.

(3) Die Zuwendung erfolgt als institutionelle Förderung für maximal ein Kalenderjahr und wird bei
Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen einmalig in Form einer Festbetragsfinanzierung
ausgezahlt. Eine Parallelförderung ist zulässig. Eine Zuwendung erfolgt nur für volle
Beschäftigungsmonate. Bei Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in
gesamter Höhe zurückgefordert werden.

(4) Der Personalkostenzuschuss für Trainer*innenstellen in Landesleistungszentren kann bei
Vorliegen aller folgenden Voraussetzungen gewährt werden:

a) Die arbeitsvertraglich vereinbarte monatliche Bruttovergütung der Sportlehrkraft
entspricht zum Zeitpunkt der Einstellung mindestens einer EG 9c, Stufe 1 TVöD (VKA)
für eine Vollzeitstelle mit 40 Wochenstunden.

b) Die Sportlehrkraft verfügt über eine (sport-)pädagogische Ausbildung bzw. eine gültige
DOSB-Trainerlizenz mindestens der Stufe B und leistet als Vollzeitkraft mindestens 20
Arbeitsstunden direkte Sportbetreuung.

c) Die Sportorganisation verfügt zum Zeitpunkt der Antragstellung laut aktueller
Mitgliederstatistik des Kreissportbundes Vorpommern-Greifswald e. V. über
mindestens 1.000 Mitglieder.

Die Zugangsvoraussetzungen gelten ausschließlich für Neuverträge nach Inkrafttreten dieser
Satzung. Für bestehende Arbeitsverträge können Ausnahmen zugelassen werden.
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(5) Der Personalkostenzuschuss für Trainer*innenstellen in Landesleistungszentren kann
maximal 5.000 Euro pro Jahr für eine Vollzeitstelle (40 Wochenstunden) und 2.500 Euro für
eine Teilzeitstelle (20 Wochenstunden) als Kofinanzierung betragen.

(6) Der Personalkostenzuschuss für den/die Vereinsberater*in im Sportbund Hansestadt
Greifswald e. V. beträgt maximal 20.000 Euro pro Jahr zur Erfüllung der satzungsgemäßen
Zwecke. Der Sportbund Hansestadt Greifswald e. V. erbringt zusätzlich einen Eigenanteil von
10 %. Weitere Details werden in einer Leistungsvereinbarung festgelegt.

§8
Verwendung der Zuwendung

(1) Die Zuwendungen sind entsprechend ihres Zwecks wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

(2) Die Universitäts und Hansestadt Greifswald legt gegenüber dem zuständigem Fachausschuss
jährlich zum Jahresende eine Ubersicht der Sportförderung nach dieser Satzung vor.

§9
Antragsverfahren

(1) Für die Gewährung von Zuwendungen nach § 7 bedarf es eines schriftlichen Antrages an die
Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Hierzu ist das in dieser Satzung beigefügte
Antragsformular(siehe Anlage 1) zu verwenden. Die unter § 7 jeweils genannten Antragsfristen
sind einzuhalten.

(2) Einem Antrag auf institutionelle Förderung ist der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan
einschließlich des Stellenplanes beizufügen. Sportorganisationen, die sich in mehreren
Abteilungen/Sparten organisieren, müssen dem Antrag auch die Haushalts- bzw.
Wirtschaftspläne ihrer Abteilungen/Sparten beilegen. Alle mit dem Zuwendungszweck
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen und Leistungen Dritter) und die Eigenmittel
des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben anzusetzen. Die
Zuwendung darf zusammen mit allen anderen Einnahmen die tatsächlichen Ausgaben nicht
übersteigen.

(3) Ein Antragsverfahren wird erst dann abgeschlossen, wenn alle Unterlagen vollständig
vorliegen.
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§ 10

Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren

(1) Die Zuwendungen werden nach Abschluss des Antragsverfahrens regelmäßig durch
schriftlichen Bescheid bewilligt. Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
institutionellen Förderung sowie zur Projektförderung (AN-BestP) sind Bestandteil des
Zuwendungsbescheides.

(2) Die Zuwendung wird erst dann ausgezahlt, wenn der Zuwendungsbescheid bestandskräftig
geworden ist. Die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides und damit die Auszahlung kann
beschleunigt werden, wenn erklärt wird, dass auf einen Rechtsbehelf verzichtet wird.

§ 11
Verwend ungsnachweis

(1) Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist innerhalb von drei Monaten nach Ablauf
des Haushalts- oder Wirtschaftsjahres gegenüber der Bewilligungsbehörde (Universitäts- und
Hansestadt Greifswald) unaufgefordert nachzuweisen. Bei lnvestitionsmaßnahmen ist über
die Verwendung der Fördermittel spätestens sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme
ein Nachweis zu führen.

(2) Ein einfacher Verwendungsnachweis wird grundsätzlich zugelassen, soweit im
Zuwendungsbescheid keine anderen Festlegungen getroffen werden. Der einfache
Verwendungsnachweis (siehe Anlage 2) besteht aus einem Sachbericht und einem
zahlenmäßigen Nachweis der verwendeten Mittel, bei dem grundsätzlich auf die Vorlage von
Büchern, Belegen, Verträgen und sonstigen Unterlagen verzichtet wird und diese nur bei
Bedarf angefordert werden.

§ 12
Prüfung der Verwendung

Die Bewilligungsbehörde (Universitäts- und Hansestadt Greifswald) hat nach Eingang des
Verwendungsnachweises zu prüfen, ob der Verwendungsnachweis den im Zuwendungsbescheid
festgelegten Anforderungen entspricht und die Zuwendung zweckentsprechend verwendet wurde.
Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Prüfvermerk niederzulegen.

§ 13
Widerrufs- und Rückforderungsrecht

Die Zuwendungen werden unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und der Rückforderung
gewährt. Ein Rückforderungsanspruch entsteht insbesondere dann, wenn der
Verwendungsnachweis nicht fristgerecht eingereicht wird oder die Prüfung des
Verwendungsnachweises ergeben sollte, dass die kommunalen Mittel für andere als die
genehmigten Zwecke verwendet wurden.
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§ 14

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die von der
Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf ihrer Sitzung vom 22.10.2018
beschlossene Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
(Beschluss B784-30/18) außer Kraft.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften verstoßen wurde,
können Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht
werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzungen von Anzeige-, Genehniigungs- oder
Bekanntmachu ngsvorschriften.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

(Diese Satzung wurde am im Internet öffentlich bekannt gemacht.)
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Satzung zur Förderung des Sports
in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 und des § 22 Abs.
3 Nr. 6 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpomrnern (KV M-V) in der Fassung
vom 13. Juli 2011 (GV0BI. M-V 2011, 5. 777) hat
die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald auf ihrer Sitzung am 22.10.2018
folgende Satzung zur Förderung des Sports in der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald
beschlossen (Beschluss B784-30/18).

1 Allgemeine Bestimmungen

§1
Zweck der Sportförderung

(1) Ziel der Sportförderung ist es, allen Bürgerinnen und
Bürgern der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
die Möglichkeit zu verschaffen, sich unabhängig von
sozialer Herkunft und ungeachtet einer
organisatorischen Bindung nach ihren Interessen und
Fähigkeiten sportlich zu betätigen. Nach dieser
Satzung sollen Freizeit-, Breiten-, Behinderten- und
Gesundheitssport sowie Nachwuchsleistungssport
ausgewogen und bedarfsgerecht gefördert werden.

(2) Die Förderung soll
a. die Freude am Sport, am Spiel und an der

Bewegung entwickeln und erhalten,
b. einen Beitrag zur Bildung und Erziehung

leisten sowie soziale Grunderfahrungen und
Grundwerte vermitteln,

c. die physische und psychische
Leistungsfähigkeit und Gesundheit
ausbilden, erhalten und wiederherstellen,

d. generationsübergreifend und integrativ
wirken sowie soziale und soziokulturelle
Unterschiede überbrücken helfen,

e. die Lebensqualität von Menschen mit
Behinderung und chronisch Kranken
verbessern sowie

f. dem Anliegen der Gleichstellung Rechnung
tragen.

(3) Diese Ziele sollen insbesondere erreicht werden
a. indem die Vereinsarbeit finanziell und/oder

materiell-technisch bzw. organisatorisch
unterstützt und somit gestärkt wird und
dabei vorhandene Sportangebote gesichert
und erweitert sowie neue Sportangebote
geschaffen werden,

b. durch die Zusammenarbeit der öffentlichen
Sportverwaltung mit den
Sportorganisationen auf lokaler,
kommunaler und Landesebene sowie den
Sportvereinen im eigenen Wirkungskreis,

c. durch die bedarfsgerechte Erhaltung und
den weiteren Ausbau des
Sportanlagennetzes sowie

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 und des § 22 Abs.
3 Nr. 6 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung
vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, 5. 777) hat
die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald auf ihrer Sitzung am 23.02.2023
folgende Satzung zur Förderung des Sports in der
U n iversitäts- und Hansestadt Greifswald
beschlossen (Beschluss-Nr. BV-V/07/0663-02).

1 Allgemeine Bestimmungen

§1
Zweck der Sportförderung

(1) Ziel der Sportförderung ist es, allen Bürgerinnen
und Bürgern der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald die Möglichkeit zu verschaffen, sich
unabhängig von sozialer Herkunft und ungeachtet
einer organisatorischen Bindung nach ihren
Interessen und Fähigkeiten sportlich zu betätigen.
Nach dieser Satzung sollen Freizeit-, Breiten-,
Behinderten- und Gesund h e itss pol sowie
Nachwuchsleistungssport ausgewogen und
bedarfsgerecht gefördert werden.

(2) Die Förderung soll
a) die Freude am Sport, am Spiel und an der

Bewegung entwickeln und erhalten,
bl einen Beitrag zur Bildung und Erziehung

leisten sowie soziale Grunderfahrungen und
Grundwerte vermitteln,

c) die physische und psychische
Leistungsfähigkeit und Gesundheit
ausbilden, erhalten und wiederherstellen,

d) generationsübergreifend und integrativ
wirken sowie soziale und soziokulturelle
Unterschiede überbrücken helfen,

et die Lebensqualität von Menschen mit
Behinderung und chronisch Kranken
verbessern sowie

f) dem Anliegen der Gleichstellung Rechnung
tragen.

(3) Diese Ziele sollen insbesondere erreicht werden
al indem die Arbeit der Sportorganisation

finanziell und/oder materiell-technisch bzw.
organisatorisch unterstützt und somit
gestärkt wird und dabei vorhandene
Sportangebote gesichert und erweitert sowie
neue Sportangebote geschaffen werden,

Ui durch die Zusammenarbeit der öffentlichen
Sportverwaltung mit den Sportorganisationen
auf lokaler, kommunaler und Landesebene
sowie den Sportorganisationen im eigenen
Wirkungskreis,

c durch die bedarfsgerechte Erhaltung und den
weiteren Ausbau des Sportan lagennetzes
sowie



Sportanlagen im Sinne diSportfördersatzung
sind insbesondere:

a. Bauliche Anlagen, die zum Zwecke der
Sportausübung errichtet, erweitert,
erhalten, erworben und umgenutzt
werden,

b. Mehrzweckräume und -flächen, die für
eine sportliche Grundnutzung
bestimmt sind und nur gelegentlich
außersportlicher Nutzung zugeführt
werden,

c. Funktionsflächen und -räume als
Bestandteile von Sportanlagen (z. B.
Umkleideräume, Wasch- und
Duschräume, Toiletten, Technik-,
Medien- und Geräteräume,
Ubungsleiter-/Schiedsnchter
/innenräume, Schulungsräume,
Bootsstege),

d. Räume zum Lagern von
Sportgroßgeräten (z. B. Bootshäuser
etc.),

e. spezielle Anlagen für einzelne
Sportarten (wie z. B. Schießsport,
Tennis, Kegeln) sowie

f. Räumlichkeiten für soziale und
Verwaltungszwecke, die im
Zusammenhang mit sportlichen
Maßnahmen stehen.

(3) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann
ihre Sportinfrastruktur auf Grundlage der jeweilig
gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald für die Benutzung von
Sportstätten in kommunaler Trägerschaft zur
Verfügung stellen.

(2) Sportanlagen im Sinne dieser Sportfordersatzung
sind insbesondere:

a. Bauliche Anlagen, die zum Zwecke
der Sportausübung errichtet,
erweitert, erhalten, erworben und
umgenutzt werden,

b. Mehrzweckräume und -flächen, die
für eine sportliche Grundnutzung
bestimmt sind und nur gelegentlich
außersportlicher Nutzung zugeführt
werden,

c. Funktionsflächen und -räume als
Bestandteile von Sportanlagen (z. B.
Umkleideräume, Wasch- und
Duschräume, Toiletten, Technik-,
Medien- und Geräteräume,
Übungsleiter-/Schiedsrichter
/innenräume, Schulungsräume,
Bootsstege),

d. Räumä zum Lagern von
Sportgroßgeräten (z. B. Bootshäuser
etc.),

e. spezielle Anlagen
Sportarten (wie z. B.
Tennis, Kegeln) sowie

f. Räumlichkeiten für
Verwaltungszwecke,
Zusammenhang mit
Maßnahmen stehen.

(3) Das kommunale Interesse der Universitäts und
Ha nsestadt Greifswald im Sinne dieser Satzung
ergibt sich aus den unter § 1 Abs. (2 genannten
Zwecken der Spoi tförderung.

(4) Gegenstand dei irrstitutioneiien FörderLing ist nicht
ein einzelnes abgegrenztes Vorhaben. sondern Sie
Institudon als solche. Institutonelle Fördei ungen
sind regelmäßig aLif eine gewisse DaLier angelegt.

d. durch die Durchführung von nationalen und durch die Durchführung von nationalen und
internationalen Sportwettkämpfen in der internationalen Sportwettkämpfen in der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit
großem öffentlichen Interesse sowie großem öffentlichen Interesse sowie
übergreifenden, außerschulischen übergreifenden, außerschulischen
Spo rtwettkä m pfen. Spo rtwettkä m pfen.

§2 §2
Grundsätze der Sportförderung Grundsätze der Sportförderung

(1) Sportorganisationen im Sinne dieser (1) Sportorganisationen im Sinne dieser
Sportfördersatzung sind Sportfördersatzung sind

a. Vereine und Verbände, deren
Hauptzweck die Durchführung eines a) Vereine und Verbände, deren
selbst organisierten Sportbetriebs ist Hauptzweck die Durchführung eines
und die ihren Vereinssitz in der selbst organisierten Franrngs
Universitäts- und Hansestadt und/oder .“.u cbs ist und
Greifswald haben sowie die ihren Vereinssitz in der

b. der Sportbund Hansestadt Greifswald Universitäts- und Hansestadt
e. V. Greifswald haben sowie

Die Sportorganisationen müssen einen b) der Sportbund Hansestadt Greifswald
gemeinnützigen Zweck im Sinne des Sports e. V.
verfolgen und nachweisen, dass sie in ihrem
Fachgebiet sachgerechte, zweckentsprechende und Die Sportorganisationen müssen einen
wirtschaftliche Arbeit leisten. gemeinnützigen Zweck im Sinne des Sports verfolgen

und nachweisen, dass sie in ihrem Fachgebiet
sachgerechte, zweckentsprechende und
wirtschaftliche Arbeit leisten.

(2)

für einzelne
Sch ießsport.

soziale und
die im
sportlichen



li-n Gegezi hISr7ii c‘zrrieiI sior
Projektförderungeri mit zeithch ed inhalthch
abgegrenzte Einzelvorhahen.

(5) Eine Kernsporten!age im Sinne dccci SCt7i.flg st
eine genormte Lingedeckte oder gedeckte
Sportanlage. Sie so in der Regel den
Wettka mpfanforderungen der Fcchverhände oder
dem Rahmenplan Schulsport entsprecnen und für
Ühungs- und Trmningszwecke nut7bar sein.

(6) Eine Spezialsportanlage im Sinne dieser Satzung
ist eine Spoitanlage, die nur für eine spezielle
Sportart genutzt vird iz. B. Kegelhann,
Bogenspoi-ta nlage).

(7) Trendsport im Sinne dieser SatzLing ist eine
Bezeichnung für neue Sportarten, die sich von
traditionellen Sportarten abgrenzen lassen Lind
nicht als Breitensport einzuordnen sind.

(8) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann
ihre Sportinfrastruktur auf Grundlage der jeweilig
gültigen Gebü hrensatzung der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald für die Benutzung von
Sportstätten in kommunaler Trägerschaft zur
Verfügung stellen.

§3
Ausschluss von der Sportförderung

§3
Mittel der Sportförderung

(1) Für die Erfüllung ihrer freiwilligen Aufgaben gewährt
die Universitäts- und Hansestadt Greifswald jährlich
Zuwendungen zur Förderung des Sports nach
Maßgabe ihrer ha usha ltsrechtlichen und
verwaltungsrechtlichen Vorschriften. Die Höhe der
jährlichen Zuwendungen wird durch Beschluss der
Bürgerschaft über die jeweilige Ha usha ltssatzung
festgelegt. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen
besteht nicht. Die Universitäts- und Hansestadt
Greifswald entscheidet aufgrund ihres
pflichtgemäßen Ermessens.

Die Universität- Lind Hansestadt Greifswald und die
Greifswaldei Sportorga nisationen fördern das friedliche
Zusammenleben aller Menschen, unabhängig von
Herkunft. Religion. Weltanschauung. Geschlecht.
sexueller Orientierung Lind äußeren Merkmalen.
Entsprechend des Beschlusses BV-P-ö/07/OO76-O3 der
Bürgerschaft vom 14. Juni 2021 behält sich die
Universität- und Hansestadt Giefs»,vald vor, her
wiederholten groben Verstößen gegen diese Grundsätze.
die betreffende Sportorganisation gemäß des Anti
Rassismus-Konzeptes OH den Sport in Greifswald
temporär odei dauerhaft von der Sportförderung
auszuschließen. Vor einei endgültigen Entscneiclung sind
der zuständige Fachausschuss dci Bürgerschaft für
Sport im Rahmen einer Beschlussvorlage und der
Spor tbund Hansestadt Greifswald e.V. zu beteiligen.

Mittel der Sportförderung

(1) Für die Erfüllung ihrer freiwilligen Aufgaben gewährt
die Universitäts- und Hansestadt Greifswald
jährlich Zuwendungen zur Förderung des Sports
nach Maßgabe ihrer haushaltsrechtlichen und
verwaltungsrechtlichen Vorschriften. Die Höhe der
jährlichen Zuwendungen wird durch Beschluss der
Bürgerschaft über die jeweilige Haushaltssatzung
festgelegt. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen
besteht nicht. Die Universitäts- und Hansestadt
Greifswald entscheidet aufgrund ihres
pflichtgemäßen Ermessens.

(2) Der Sport wird insbesondere gefördert durch (2) Der Sport wird insbesondere gefördert durch
- den Bau und die Bereitstellung von

Sportanlagen und sonstiger Flächen für die a) den Bau und die Bereitstellung von
sportliche Betätigung, Sportanlagen und sonstiger Flächen

- die Vermietung und Verpachtung kommunaler für die sportliche Betätigung.
Sportanlagen und Gebäude sowie



Zuwendungen an die Sportorganisationen im hi die Vermietung und Verpachtung
Sinne von § 2 Abs. 1. kommunaler Sportanlagen und

Gebäude sowie
Cl Zuwendungen an die

Sportorganisationen im Sinne von §
2 Abs. 1.

J[Sportstätten II. Sportstätten

§4 §5
Grundsätze der Planung und Beteiligung Grundsätze der Planung und Beteiligung

(1) Bei der Planung und beim Bau von öffentlichen und (1) Bei der Planung und beim Bau von öffentlichen undöffentlich geförderten Sportstätten ist eine öffentlich geförderten Sportstätten ist eine
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung
anzustreben. Dabei sollen die Belange des anzustreben. Dabei sollen die Belange desschulischen Sports vorrangig zum Vereinssport schulischen Sports vorrangig zum Vereinssport
berücksichtigt werden. berücksichtigt werden.

(2) Die Feststellung des kommunalen Bedarfs an (2) Die Feststellung des kommunalen Bedarfs an
Sportstätten ist aufgrund von örtlichen Ermittlungen Sportstätten ist aufgrund von örtlichen
vorzunehmen. Ziele und Maßnahmen zum Bau, Ermittlungen vorzunehmen. Ziele und Maßnahmen
zum Erhalt und zurSanierung von Sportstätten sind zum Bau, zum Erhalt und zur Sanierung vonin einem Sportentwicklungsplan darzustellen und Sportstätten sind in einem Sportentwicklurigsplan
regelmäßig fortzuschreiben. darzustellen und regelmäßig fortzuschreiben.

(3) Die für die Nutzung von Sportstätten in Betracht (3) Die für die Nutzung von Sportstätten in Betracht
kommenden Bedarfsgrupperi (z. B. kommenden Bedarfsgruppen (z. B.
Sportorganisationen, Schulen, Kindertagesstätten) Sportorganisationen, Schulen, Kindertagesstätten)
sind bei der Feststellung des Bedarfs, bei der sind bei der Feststellung des Bedarfs, bei derPlanung oder wesentlichen Umgestaltungen und Planung oder wesentlichen Umgestaltungen undÄnderungen öffentlicher Sportstätten durch Änderu ngen öffentlicher Sportstätten durch
rechtzeitige Anhörung zu beteiligen. Dies wird durch rechtzeitige Anhörung zu beteiligen. Dies wird
Anhörung des Sportbundes Hansestadt Greifswald durch Anhörung des Sportbundes Hansestadt
e. V., des Amtes für Bildung, Kultur und Sport und Greifswald e. V., der Stadtverwaltung Greifswald
des Ausschusses für Sport, Soziales und Jugend und des zustänuen Fachausschusses
sichergestellt. sichergestellt.

(4) Eine ausreichende Anzahl an Sportstätten ist auf (4) Eine ausreichende Anzahl an Sportstätten ist auf
Grundlage der jeweils aktuellen Grundlage der jeweils aktuellen
Sportentwicklungsplanung wettkarnpfgerecht zu Sportentwicklungsplanung wettkampfgerecht zusanieren bzw. zu bauen. sanieren bzw. zu bauen.

§5 §6
Vermietung und Verpachtung von Sportstätten Bereitstellung von Sportstätten

Kommunale Grundstücke und Gebäude können den als (1) Die nach § 5 dieser Satzung dargestellteförderungswürdig anerkannten Sportorganisationen zur SportstätteninfrastrLiktur kann den alsVerfügung gestellt werden. Die Höhe des Miet- und förderungswürcirg anerkannten SporoiganisationenPachtzinses wird auf Grundlage der ortsüblichen Entgelte zur Verfügung gestellt werden. Die Bereitstellungsowie objektiver Faktoren festgelegt. erfolgt im Rahmen der .Gebührensatzung der
Universitäts- Lind Hansestadt Greifswald für die
Benutzung von Sportstätten in kommunaler
Trägerschaft.

(2) Werden Flächen Lind Räumlichkeiten. die im
Eigentum der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald stehen. außerhalb der
..Gebührensa(zng der Un iversitäts- Lind Hansestadt
Gre)fswald für die Benutzung von Sportstätten in
kommunaler Trägerschaft, an a In
förderungswürdige anerkannten
Sportoiganrsatronen zur Verfügung gestellt. richtet
sich das Entgelt nacC objektiven Faktoren und darf
höchsten dem ortsüblichen Entgelt für aniche
Räumlichkeiten entsprechen und sind
ernzeivertraglrch zu regeln.

III. Finanzielle Förderung III. Finanzielle Förderung



§6 §7
ZuwendungenZuwendungen

Zuwendungsberechtigt sind Sportorganisationen gemäß
§ 2 Abs. 1, wenn
- der Verein mindestens 31 Mitglieder hat,
- der Verein Mitgliedsbeiträge erhebt, die für

Erwachsene mindestens 60 Euro/Jahr betragen
(außer bei Ausnahmeregelungen für spezielle
Zielgruppen z.B. aus sozialen Gründen gemäß
Vereinssatzung),

- der Vereinszweck (gemäß Vereinssatzung) ohne die
Zuwendung nicht oder nicht in notwendigem Maße
erfüllt werden kann,

- dem Antrag auf Zuwendung die Mitgliederstatistik mit
Stichtag 01.01. beiliegt, die über ihre eingetragenen
Mitglieder einschließlich der Kinder- und
jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Auskunft geben muss.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann
den 5 p0 rtve reinen, die eigen vera ntwo rtl ich
kommunale Sportstätten betreiben, die Miet- und
Pachtgebühren bzw. Erbbauzinsen anteilig
erstatten. Die Rückerstattung der Miet-, Pacht- oder
Erbbauzinsen wird wie folgt gewährt:

bis zu 100% wenn mindestens 25 % der
Mitglieder Kinder und
Jugendliche sowie
Studierende und
Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr
sind und diese regelmäßig
sportlich betreut werden oder
der Verein mindestens 150
Mitglieder nachweist und
kommunale Interessen
vertritt B-Mge1ate----P-
untei serriedliche Zielgruppen
vorhält oder Kooperationen

‚‚nd

wenn Kinder und Jugendliche
sowie Studierende und
Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr
Mitglieder des Vereins sind
oder der Verein mindestens
50 Mitglieder hat und
kommunale Interessen
vertritt,

(-2-)— 4wUats•- w-rsi--Hairses-rair--tefsv.aio -kan-n
dew ---+ve4-ew-e+n sI+w -----eiarantwortlioh

-u-naJe --- wtwtäJ-te-n- - -- - -t-e+bc n, anteilige
2_ia L.-_ -‚h In,, r;,,

Zuwendungsberechtigt sind Sportorganisationen gemäß
§ 2 Abs. 1, wenn

hl

ci

dl

die Sportorganisation mindestens 31 Mitglieder
hat,
die Sportorganisation Mitgliedsbeiträge erhebt, die
für Erwachsene mindestens 60 Euro/Jahr betragen
(außer bei Ausnahmeregelungen für spezielle
Zielgruppen z.B. aus sozialen Gründen gemäß
Satzung),
der Zweck der Sportorganisation (gemäß Satzung)
ohne die Zuwendung nicht oder nicht in
notwendigem Maße erfüllt werden kann,
dem Antrag auf Zuwendung die Mitgliederstatistik
mit Stichtag 01.01. beiliegt, die über ihre
eingetragenen Mitglieder einschließlich der Kinder-
und Jugendlichen bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr Auskunft geben muss.

7.1 Rückerstattung von Miet-. Pac h ode
Erbbauzinsen

(1) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann
den Sportorganisationen, die eigenverantwortlich
Sportstätten, die im Eigentum der Univestäts Lind
Hansestadt Greifswald stehen. betreiben, die Miet
und Pachtgebühren bzw. Erbbauzinsen anteilig
erstatten. Die Rückerstattung der Miet-, Pacht- oder
Erbbauzinsen soll dann wie folgt gewährt werden:

wenn mindestens 25 % der
Mitglieder Kinder und
Jugendliche sowie
Studierende und
Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr
sind und diese regelmäßig
sportlich betreut werden oder
die Sportorganisation
mindestens 150 Mitglieder
nachweist und kommunale
Interessen vertritt,

wenn Kinder und Jugendliche
sowie Studierende und
Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr
Mitglieder der
Sportorganisation sind oder
die Sportorganisation
mindestens 50 Mitglieder hat
und kommunale Interessen
vertritt,

bis zu 50% wenn die Sportorganisation
an sportlichen Wettkämpfen
teilnimmt.

(2) Sportorganisationen, die für ihre Geschäftstätigkeit
Räumlichkeiten, sie im Eigentum der Univeistäts-
und Hansestadt Greifswald stehen, angemietet
haben, kann anteilig die Kaltmiete erstattet werden.
Die Erstattung erfolgt auf Grundlage der
tatsächlichen Kosten je Kalenderjahr:

(1)

bis zu 100%

bis zu 80%

bestehen).

bis zu 80%

bis zu 50% wenn der
sportlichen
teilnimmt.

Verein an
Wettkämpfen



(3) Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit
kommunale Räumlichkeiten angemietet haben,
kann anteilig die Kaltmiete erstattet werden. Die
Erstattung erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen
Kosten je Kalenderjahr:

bis zu 75% wenn der Verein über 1.500
Mitglieder gesamt und
mindestens 25 % Kinder und
Jugendliche bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr
bzw. altersunabhängig
behinderte Sportler hat,

wenn der Verein über 1.000
Mitglieder gesamt und
mindestens 25 % Kinder und
Jugendliche sowie
Studierende und
Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr
bzw. altersunabhängig
behinderte Sportler hat,

wenn der Verein über 150
Mitglieder gesamt oder
mindestens 10 % Kinder und
Jugendliche sowie
Studierende und
Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr
bzw. altersunabhängig
behinderte Sportler hat.

-Seeree-—--4& ----eGwma-l+ge------ kommunale
Sportstätten odcr--le4e-- öavmi-- gepachtet haben,
Rann entsprecheno-den--\wssenenden Regelungen
ein anteiliger Zus ws-aa -v4w‘--9soiobskooten und
eine anteilide Ew,ttt-ww---vee--l4a1tnss4-e- -Ow414
werden. Dabei darf die Bemessungsgrundlage für
die zuwendungshöhe die zuletzt an die Uiiversitäts
und Hansestadt Greifswald gezahlte Miete und
Nebenkosten nicht übersteigen.

f%t--- Dwm--s-tbv‘#.kta-asesta4t-Gr-e4fgwa Id e.V. werden
zur Ausübung setn-e Geswlsäftstätigkeit zwei Räu nie
im Volkestadion der Universitäts und Hansestadt
Greifswald, K. Liebknechtring 2, mictzinsfrei
überlassen. NEU 7.3

(6) Die Zu‘z.‘endung erfolgt als institutionelle Förderung
und ‘vird bei Vorliegen der
Zuwendungcvoraussetzungcn in Form einer
Anteilefinanzierung alc nicht rückzahlbaror
Feetbetrag gewährt. Eino Parallolfördorung für den
gleichen Verwendungszweck ist in jedem Fall
auszuschließen.

(7) Die Beantragung muss spätestens zum 31.03. des
laufenden Jahres mithilfe ginge Antragsformulare

wenn die Sportorganiaunn
über 1.000 Mitglieder
gesamt und mindestens 25%
Kinder und Jugendliche
sowie Studierende und
Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr
bzw. altersunabhängig
behinderte Sportler hat,

wenn die Sportorganisation
über 150 Mitglieder gesamt
oder mindestens 10% Kinder
und Jugendliche sowie
Studierende und
Auszubildende bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr
bzw. altersunabhängig
behinderte Sportler hat.

(3) Dabei darf die Bemessungsgrundlage für die
Zuwendungshöhe die zuletzt an die Universitäts-und
Hansestadt Greifswald gezahlte Miet-, Pacht- oder
Erbbauzinsen nicht übersteigen. Die Beantragung
mLiss spätestens zum 31.03. des jeweiligen Jahres
schriftlich hei der Un,ersitä Is- und Hansestadt
Greifswald erfolgen.

(4) Jedem Antrag auf institLitionelle Förderung ist der
Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan einschiießiich des
Stellenolanes beizufügen. Spoilorganrs.ationen. die
sich in mehreren Abteilungen/Sparten organisieren,
müssen dem Antrag aLich die Haushalts- bzw.
Wirtschaftspläne brei Abtei ILingen/Spa rten
beilegen. Alle mit dem Zuwendungszweck
zusammenhängenden Einnahmen Zuwendungen
Lind Leistungen Dritter) und die Eigenmittel des
Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel
für alle Ausgaben anzusetzen. Die Zuwendung darf
zusammen mit allen anderen Einnahmen die
tatsächlichen Ausgaben nicht übersteigen.

(5) Das Antragsverfahren wird erst dann
abgeschlossen, wenn alle Unterlagen vollständig
vorliege ii. Bei Nie hte inhalt u ng des
Zuwendungszwecks kann die Zuwendung n
gesamter Höhe zurückgefordert weiden.

7.2 Zuschüsse für Betriebskosten

(11 Die Uriiversitäts und Hansestadt Greifswald kann
den Sportorganisationen, die eigenverantwortlich
Sportstätten, die im Eigentum der Univeisitäts und
Hansestadt Greifswaid stehen, beti eihen, anteilige
Zuschüsse für Betuehskosten zahlen. Die
Grundlage für die Zuwendungshöhe bildet die
Abrechnung dei tatsächlichen Betriebskosten des
Vorjahres. Betriebskosten im Sinne dreser Satzung
sind die Kosten für Heizimsten, Strom, Wassor.
Abwasser. Gebäude. Sportanlagen- Lmd

Grundlage für die Zuwcndungchöhe bildet die bis zu 75% wenn die Sportorganisation
Abrechnung der tatsächlichen Betriebskosten des über 1.500 Mitglieder
Vorjahres. Anerkannt werden Kosten f0z-He-iu-ng gesamt und mindestens 25%
Energie, Wasser. Abwasser, Versicherungen sowie Kinder und Jugendliche bis
hauchaltsnahe Dienstleistungen (wie zum vollendeten 18.
Sel4efn-steinfeger, Abf entsorgu‘g, Lebensjahr bzw.
Straßenreinigung). (NEU 7.2) altersunabhängig behinderte

Sportler hat,

bis zu 55%

bis zu 35%

bis zu 55%

bis zu 35%

(4)

IA,I.,.‘,-, l \ .‚«h‘iffIi.h k,-.i .-‚.... 1



Jugend erfolgon.

(8) Dem Antrag auf institutionelle Förderung ist der
Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan einschließlich des
Stellenpianes beizufügen. Alle mit dem
Zuwendungszweck zusammenhängenden
Einnahmen (Zuwendungen und Leistungen Dritter)
und die Eigenmittel des Zuwendungsempfängers
sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben
anzusetzen. Die Zuwendung darf zusammen mit
allen anderen Einnahmen die tatsächlichen
Ausgaben nicht übersteigen.

(9) Das Antragsverfahren wird erst dann
abgeschlossen, wenn alle Unterlagen vollständig
vorliegen.

Sportgeräteversicherungen sowie Kosten für
Schornsteinfeger. Abfa llentsorgu ng und
Sti aßenreinigung.

(2) Die BeantragLing muss spätestens zum 3103. des
jeweiligen Jahres schriftlich bei der Universitäts
und Ha nsestadt Greifswald erfolgen.

(3 Jedem Antrag auf InstitLitionelle FörderLing ist der
Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan einschließlich des
Stellenplanes beizufügen. Sportorganisationen. die
sich in mehreren Abteilungen/Sparten oiganisieien,
müssen dein Antrag auch die HaLishalts- bzw.
Wirtschaftspläne ihrer Abteilungen/Sparten
beilegen. Alle mit dem Zuwendungszweck
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen
und Leistungen Drmtteri und die Eigenmittel des
Zuwendungsempfä ngers sind als Declsungsmittel
für alle Ausgaben anzusetzen. Die Zuwendung darf
zusammen nt allen anderen Einnahmen die
tatsächlichen Ausgaben nicht üheisteigen.

(4) Das Antiagsverfahren wird ei-st dann
abgeschlossen, wenn alle Unterlagen vollständig
vorliegen. Bei Nichte inh alt Li ng des
Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in
gesa mter Höhe zurückgefordert werden,

7.3
e.V.

Förderung des Sportbundes Hansestadt Greifswald

(1) Dem Spomtbund Hansestadt Greifswald eV. werden
zur AusühLing seiner Geschäftstätigkeit zwei
Räume. die im Eigentum der Unirersitäts- und
Hansestadt Greifswald stehen. im Volksstadion der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Karl-
Liebknecht-Ring 2, gemäß des Ha ushalts
Beschlusses der BiJrgerschaft HA-166/ 17 vom
27.09.2016 mietzinsfrei überlassen. Weitere
Details werden in ein ei Leistungsvereinbarung
festgelegt.

6.2 Zuschüsse zu Sport(groß)veranstaltungen

(1) Sportveranstaltungen leisten einen Beitrag zur
Erhöhung der Attraktivität des Sports in der Stadt.
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald
unterstützt die Sportvereine bei der Durchführung
nationaler und internationaler Sportwettkämpfe in
Greifswald, die von großem öffentlichem Interesse
sind, sowie bei außerschulischen Sportfesten.

Die Beantragung muss spätestens zum 31.03. des
jeweiligen Jahres schriftlich bei der Universitäts
und Hansestadt Greifswald/ Amt für Bildung, Kultur
und Sport/ Abt. Schulverwaltung, Sportentwicklung
und Jugend erfolgen. Dem Antrag ist eine
ausführliche Beschreibung der Veranstaltung
beizufügen. Die voraussichtlichen Ausgaben und
Einnahmen sind vollständig darzustellen. In
Ausnahmefällen sind auch unterjährig gestellte
Anträge möglich (z. B. bei nach dem 31.03. bekannt
gegebener Qualifizierung für Wettkämpfe) in
Abhängigkeit noch vorhandener Haushaltsmittel.

(3) Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und
wird bei Vorliegen der
Zuwe nd u ngsvo ra ussetzu n gen in Form einer
Fehl betragsfi na n z ie ru n g ausgezahlt. Eine

7 ‘1 Zuschüsse zu Sport(groß)veranstaltungen

(1) Sportveranstaltungen leisten einen Beitrag zur
Erhöhung der Attraktivität des Sports in der Stadt.
Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald
unterstützt die Sportorganisationen bei der
Durchführung natio nä 1er und internationaler
Sportwettkämpfe in Greifswald, die von großem
öffentlichem Interesse sind, sowie bei
außerschulischen Sportfesten. In Ausnahmefällen
können auch Veranstaltungen sportlicher Initiativen
unterstützt werden, wenn die Veranstaltung
ausdrücklich emnen integrativen Charakter hat.

(2) Die Beantragung muss spätestens zum 31.03. des
jeweiligen Jahres schriftlich beide‘ Universmtäts- und
Hansestadt Greifswald erfolgen. Dem Antrag ist eine
ausführliche Beschreibung der Veranstaltung
beizufügen. Die voraussichtlichen Ausgaben und
Einnahmen sind vollständig darzustellen. In
Ausnahmefällen sind auch unterjährig gestellte
Anträge möglich (z. B. bei nach dem 3 1.03. bekannt
gegebener Qualifizierung für Wettkämpfe) in
Abhängigkeit noch vorha ndener Haushaltsmittel.

(3) Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und
kann bei Vorliegen der
Zu we nd u ngsvo ra ussetzu n gen in Form einer

(2)



kommunale Par&ielförderung für den Jeiclen
Verwendungszweck ist in jedem Fall
auszuschließen.

6.3 Investitionskostenzuschüsse für Baumaßnahmen

(1) Zuwendungsberechtigten Sportvereinen kann für
die Durchführung von Neubau-, Sanierungs- bzw.
Modernisierungsvorhaben sowie die
dazugehörigen Planungsleistungen auf eigenen
oder gepachteten Grundstücken mit langfristigen1
Pacht- oder sonstigen Nutzungsverträgen (z. B.
Erbbauzins) ein lnvestitionskostenzuschuss
gewährt werden. Damit wird die nachhaltige
Verbesserung, die Nutzwertsteigerung sowie der
Erhalt und Ausbau der Sportanlagen unterstützt und
dient in der Folge zur qualitativen und quantitativen
Absicherung des Sportangebots in der Universitäts
und Hansestadt Greifswald. E4se----we-we-w
M a Sna hrn c n zwe la-hge÷ -

—
gefördert. (NEU 7.5,1, e)

(2) Die Beantragung der Zuwendung hat spätestens bis
zum 31.08. für das Folgejahr unter Angabe der
folgenden Punkte zu erfolgen:

a. Beschreibung der geplanten
Baumaßnahme,

b. Geplante Finanzierung auf Basis einer
Kostenschätzung nach DIN 276,

c. Darstellung des voraussichtlichen
Nutzerkreises und des zu erwartenden
N utzu n gs umfangs,

d. Realisierurigszeitraum,
e. Nachweis der Eigentums- bzw.

Vertragsverhältnisse sowie
f. Darlegung der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit.
Dem Antrag ist eine Stellungnahme des
Sportbundes Hansestadt Greifswald e. V.
beizufügen. Eine Vorplanung mit Kostenschätzung
kann im laufenden Jahr beantragt und unterstützt
werden.

(3) Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und
wird bei Vorliegen der
Zuwe n du n gsvo ra ussetz u nge n in Form einer
Festbetragsfinanzierung gezahlt. Der Mittelabruf
hat nach Fortschritt der lnvestitionsmaßnahme zu
erfolgen. Eine Parallelförderung (z. B. durch den
LSB) ist zulässig und im Kosten-/Finanzierungsplan
mit aufzuführen.

Fehlbetragsfinanzierung ausgezahlt werden. Eine
kommunale Parallelförderung für den gleichen
Verwendungszweck ist in jedem Fall
auszuschließen. Bei N ichtein haltLing des
Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in
gesamter Höhe zurückgefordert werden.

7.5 Investitionskostenzuschüsse für Baumaßnahmen

Zuwendungsberechtigten isabonen kann für
die Durchführung von Neubau-, Sanierungs- bzw.
Modernisierungsvorhaben sowie die dazugehörigen
Planungsleistungen auf eigenen oder gepachteten
Grundstücken mit langfristigen2 Pacht- oder sonstigen
Nutzungsverträgen (z. B. Erbbaurecht) ein
lnvestitionskostenzuschuss gewährt werden. Damit wird
die nachhaltige Verbesserung, die Nutzwertsteigerung
sowie der Erhalt und Ausbau der Sportanlagen
unterstützt und dient in der Folge zur qualitativen und
quantitativen Absicherung des Sportangebots in der
Universitäts- und Ha nsestadt Greifswald.

til Es kann die Modeinisierung. Instandsetzung,
Erweiterung und Umbau von

a Kernspoi tanlagen (Sporthallen
Sportplatza nlagen,
Schwimmsportaniagen

bl Spezialsportanlagen (für zum Beispiel
Ten nie. Kegeln, Wassersport und
Schießspoi ti

cl Funktionsgehäude und Räumlichkeiten,
die sozialen, gesundheitlichen sowie
Verwaltungs. BewrIschaftungs• und
Bildungszwecken im Sport denen.
Bestandteil der Sportanlage sind und mit
dem Sporthetrieb unmitlelhai
zu sa mmciii ä ngen

W Anlagen für Spiel. Sport und Bewegung.
insbesondere für Gesundheitssport und
Trendlspoi tarten

e) der voihandenen Gebäude und
Sportanlagenstruktur zur nachhaltigen
Vei ringerurig der Betriebskosten
(Heizung. Licht, Wa rmwassei) und
Minderung des Wasserbedarfs
iBeregnLing Sportanlagen. Nutzung von
Regenwasser)

unterstützt weiden.

121 Von der FörderLing ausgeschlossen sind

al Ersch ließungsleistungen außehaib des
Geländes der Sportstätte

bl Ausgaben für die Ersteliung von
Zugangsstraßen und Parkplätzen

ci Ausgaben für Teile der Sportstätte. die
nicht der sportlichen Zweckbestimrnung
dienen (Beispiel: Wohnungen)

dl Ausgaben für den Grunderwerb
ei Ausgaben für die Beschaffung und

Verzinsung von Finanzierungsnii:tein

13) Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und
wird bei Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen

1 Mindestens 25 Jahre Pachtvertragslaufzeit ab Datum der Antragsteilung.
2 Mindestens 25 Jahre Pachtvertragslaufzeit ab Datum der Antragsteliung.



(4) Ein lnvestitionskostenzuschuss kann bei Vorliegen
der folgenden Vora ussetzungen gewährt werden:

a. Die Gesamtkosten der Maßnahme
belaufen sich auf mindestens 5.000 Euro.

b. Das Vorhaben muss der ausgeübten
Sportart dienlich sein. Die bezuschussten
Anlagen müssen vorrangig dem Trainings-
und Wettkampfbetrieb zur Verfügung
stehen. Eine Nutzung durch den Schuisport
darf nicht ausgeschlossen sein.

c. Mit dem Vorhaben darf nicht vor der
Antragstellung begonnen werden. Ein
vorzeitiger Maßnahmenbeginn bedarf einer
schriftlichen Genehmigung.

d. Mit der Maßnahme dürfen nicht
ausschließlich kommerzielle Interessen
verbunden werden.

e. Es besteht ein notwendiger sportfachlicher
Bedarf zur Durchführung der Maßnahme.

f. Die bestehenden Fördermöglichkeiten
wurden ausgeschöpft.

In einem Zuwendungsbescheid können weitere
Auflagen oder Bedingungen formuliert werden.

(5) Die endgültige Höhe des
lnvestitionskostenzuschusses wird durch die oder
den Zuständigen entsprechend der in der
Hauptsatzung der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald festgelegten Wertgrenze im Benehmen
mit dem für Sport zuständigen Fachausschuss der
Stadtvertretung festgelegt. Dem für Sport
zuständigen Fachausschuss ist ein mit der
Verwaltung abgestimmter Vorschlag des
Sportbundes Hansestadt Greifswald e. V. für eine
Prioritätenliste der gestellten Anträge als
Entscheidu ngsgrundlage vorzulegen.

(6) Der Verein muss eigene Einnahmemöglichkeiten
soweit vertretbar ausschöpfen und darf selbst nicht
in der Lage sein, die beantragten Finanzmittel
aufzubringen. Die wirtschaftliche Situation des
Vereines ist im Rahmen der Antragstellung
offenzulegen (Wirtschaftsplan, Rücklagen etc.).

(7) Die maximale Anteilsfinanzierung durch die
Universitäts- und Hansestadt Greifswald beträgt in
der Regel 50% des Eigenanteils der Vereine. l-n

Li ng mit
4ea——--Abe—)5-l—- benanntcn Botciiigtcn ging

‚‚ ‚‘ C,r,-r,t,ir‘ h,,. -‚‚ O(‘OL

gewäft#---we-rden— NEU, bei großen
Baumaßnahmen 7.5.2 (6)

(8) Die Sportanlage soll in einem festzulegenden
Mindestumfang für städtische Veranstaltungen
oder Zwecke kostenfrei zur Verfügung stehen (3
Termine). Hierauf kann die Durchführung
sportlicher Großereignisse oder ü berregionaler
Wettkämpfe, die öffentlich zugänglich sind,
angerechnet werden.

in Form einer Festbetragsfirianzierung gezahlt. Der
Mittelabruf hat nach Fortschritt der
In vestitio nsmaß nah me zu erfolgen Eine
Parallelförderung (z. B. durch den LSB) ist zulässig
und erwünscht und im Kosten-/Finanzierungsplan
mit aufzuführen. Bei Nichteinhaltung des
Zuwendungszwecks kann die Zuwendung in
gesa mdci Höhe zurückgefordert weiden

7.5.1 lnvestitionskostenzuschüsse für kleine
Baumaßnahmen

(1) Ein lnvestitionskostenzuschuss kann bei Vorliegen
aller folgenden Vora ussetzu ngen gewährt werden:

a) Die Gesamtkosten der Maßnahme
belaufen sich auf mindestens 2500 Euro
und die beantragte Förderungssumme
darf 20000 Euro nicht überschreiten.

b) Das Vorhaben muss der ausgeübten
Sportart dienlich sein. Die bezuschussten
Anlagen müssen vorrangig dem Trainings-
und Wettkampfbetrieb zur Verfügung
stehen. Eine NLitzung duich den
Schulsport muss hei Bedarf möglich sen.

c) Mit dem Vorhaben darf nicht vor der
Antragstellung begonnen werden. Ein
vorzeitiger Maßnahmenbeginn bedarf
einer schriftlichen Genehmigung.

d) Mit der Maßnahme dürfen nicht
ausschließlich kommerzielle Interessen
verbunden werden.

e) Es besteht ein notwendiger
sportfachlicher Bedarf zur Durchführung
der Maßnahme.

f) Die bestehenden Fördermöglichkeiten
wurden ausgeschöpft.

12) Die Beantragung der Zuwendung hat spätestens bis
zum 3103. für das aktuelle Kalenderjahr unter
vollstä ndger Angabe aller folgenden Punkte zu

a Beschreibung der geplanten
Bau maßnahme.

b) Geplante Finanzierung auf Basis einer
Kostenschätzung,

ci Darstellung des voraussichtlichen
Nutzerkreises und des zu erwartenden
Nutzungsumfangs,

dl Realisrerungszeitraum.
e) Nachweis der Eigentums- bzw.

Vertragsverhäitnisse sowie
fi Darlegung der wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit.

(3) Sollten im laufenden Kalenderjahr noch finanzielle
Mittel im Hausnalt zur Verfügung stehen, können
Anträge fLir Baumaßnahmen bis zum 31.10. des
laufenden Kalendeijahres gestellt werden. Alle
anderen Anforderungen an eine Förderung bleiben
davon unberührt.

14-1 Bei übeischreitung der zur Verfügung stehenden
finanzielien Mittel ist dem für Sport zuständigen
Fachausschuss ein mt dem Sportbund Hansestadt
Greifswald eV. abgestimmtei Vorschlag der
Stadtverwaltung Greifswald für eine Prioritäten -ste
00: gestellten Anti äge mit der endgültigen Höhe des

erfolgen:



strcnsi,osrci/uecnusses(9) ÜberdieVerwendungderZuwendungistspätestens En scheidungsgrundlage vorzulegen.sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme ein
Nachweis zu führen. (51 Die Sportorganisation muss eigene

Einnahmemöglichkeiten soweit vertretbar
ausschöpfen und darf selbst nicht in der Lage sein,
die beantragten Finanzmittel aufzubringen. Die
wirtschaftliche Situation der Sportorganisation ist im
Rahmen der Anti agstellung offenzulegen
lWirtschaftsplan. Rücklagen etc,l.
Sportorganisationen, die sich in mehreren
Abteilungen/Sparten organisieren, müssen dem
Antrag auch die Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne
ihrer Abteilungen/Sparten beilegen.

(6) Die maximale Anteilsfinanzierung durch die
Universitäts- und Hansestadt Greifswald beträgt in
der Regel 50% des Eigenanteils der
Sportorganisation.

(71 Die Spoitorganisation muss sicherstellen, dass der
der Antragstellung zugrunde liegende
Zuwendungszweck mindestens für die
Gesamtda uer dci Abschreibung aufrechtei halten
wird. Bei Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks
kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert weraen.

81 Die Sportaniage soll über den Zeitraum dei
Zweckbindungsfrist de Un ivei sitäts- und
Hansestadt Greifswald zweimal pro Jahr für
städtische Veranstaltungen oder Zwecke kostenfiei
zur Verfügung stehen. Hieiauf kann durch oie
Sportoiganisation die Durchfühiung sportlichei
Großereignisse odei ühei regionaler Wettkä mpfe.
die öffentlich zLigänglich sind, angerechnet werden.
Die Anrechnung erfolgt grundsätzlich von der
Sportorgan isation.

(9) Uber die Verwendung der Zuwendung ist spätestens
sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme ein
Nachweis zu führen.

7.5.2 nvestitionskostenzuschüsse für große
Baumaßnahmen

G‘ ü Baumaßnahmen stellen die Sportorganisationen
vor mcc immense Herausfordeiung. Die Universitäts und
Hansestadt Greifswald möchte im Rahmen ihrei
finanziellen Möglichkeiten die Sportorganisationen dabei
unterstützen. Deshalb ist es notwendig, dass die
Universitäts und Hansestadt Greifswald und ihre
bürgerschaftlichen Gremien schon vor dci- Antiagstellung
über die Maßnahme informiert und einbezogen wird. NLir
so können die finanziellen Mittel bei einem postven
Votum des zuständigen Fachausschusses für Sport in der
Haushaltssatzung eingeplant und soäter durch die
Bürgerschaft bestätigt weden.

111 Ein lnvestitionskostenzuschuss kann bei
vollständigem Vorliegen aller folgenden
Voraussetzungen gewähit werden:

al Das Vorhaben muss der ausgeübten
Sportart dienlich sein. Die hezuschussten
Anlagen müssen voi rangig dem Trainings
rind Wettkampfbetrieb zur Verfügung
stehen. Eine Nutzung durch den
Schuirpuit muss bc: Bedaif möglich sein.



k) Mit dem VwhaLien dif nicht voi der
Antragstellung begonnen werden. Ein
vorzeitiger Maßnahröenheginn bedarf
einer schriftüchen Genehmigung.

c1 Mit der Maßnahme dürfen nicht
ausschließlich kommerzielle Interessen
veibunden werden.

d) Es besteht ein notwendiger
sportfachlicher Bedarf zur Durchführung
der Maßnahme.

e) Die bestehenden Fömdemmöglichkeiten
wurden ausgeschopft.

(2) Die Beantragung der Zuwendung hat spätestens bis
zum 31.08. für das Folgejahm untei voilstä ndiger
Angabe aller folgenden Punkte zu erfolgen:

g> Beschreibung der geplanten
Bau maßnahme,

h) Geplante Finanzierung auf Basis einer
Kostenschätzung nach DIN 276.

iI Darstellung des voraussichtlichen
Nutzeikieises und des zu erwartenden
Nutzungsu mfa ngs.

j) RealmsierLingszeitraurrm.
k) Nachweis der Eigentums. . bzw.

Vertragüverhältnisse sowie
II Dailegung der wirtschaftlichen

Lems(u ngsfähigkeit.

131 Dem Antrag ist eine Stellungnahme des
Sportbundes Hansestadt Greifswald e, V.
beizufügen.

14) In einem Zuwendungsbeschemd können weitere
Auflagen oder Bedingungen formuliert werden.

(5) Die endgültige Höhe des
lnvestmtmonskostenzuschusses wird durch die
Bürgerschaft im Benehmen mit dem für Sport
zuständigen Fachausschuss der Bürgerschaft
festgelegt. Dem für Sport zuständigen
Fachausschuss ist ein mit dein Sportbund
Hansestadt Greifswald e.V. abgestimmtem Vorschlag
der Veiwaltung für eine Prioritätenliste der
gestellten Anti äge als Entschemdungagrundlage
vorzulegen.

6) Die maximale Antemlsfinanzierung durch die
Univeisitäts. und Hansestadt Greifswald beträgt in
der Regel 50ö des Eigenanteils der
Sportorganisation. In hegründeten Einzelfällen kann
in Abstimmung mit den in Abs. (3) benannter
Beteiligten eine Antemlsfinanzierung des Eigenanteils
von bis zu 90. gewährt werden.

(7) Es ist ein Antrag auf Förderung bemm
Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V. zu
stellen. Die städtische Förderung ist abhängig von
einem positiven Bescheid des Lanoessportbundles
Meck(enhLirg-Vorpommern eV. Im Einzelfall und
untem Einbeziehung des zuständigen
Fachausschusses füm Sport und des Sportbund
Greifswald eV. kann davon a bgewichen werden.

(8) Eine Übeinahme der Kosten für eine Vorplanung mit
Kostenschätzung zur Antragsteflu ng Jeirn
La ndessportbund Mecklenburg-Vom pommern eV.
und Projektplanung kann mm laufender‘ Jahr
beantiagf und mit bis zu 90% unterstützt werden.



6.4 Beschaffung von technischen Anlagen und
Fahrzeugen

(1) Zuwendungsberechtigten Sportvereinen kann für
die Beschaffung von Sport(groß)geraten und -

zubehör sowie Spezialanlagen und Fahrzeugen (z.
B. Motoren Zeitmessa n lagen, Boote, Technische
Sportanlagen) mit einem Wert von mindestens
1.000 Euro, die dauerhaft die Sportmöglichkeiten
verbessern, ein Zuschuss gewährt werden. Die
Zuwendung dient zur Absicherung des Trainings-
und Wettkampfbetriebes und unterstützt besonders
Vereinsneugründungen bei der Erstbeschaffung.

Die maximale Anteilsfinanzierung durch die Stadt
beträgt 50 % des Eigenanteils, wenn Gegenstand
der Förderung die Kofinanzierung (z. B. LSB) zu
anderen Fördermitteln ist, und 40 % der
Gesamtmaßnahme, wenn keine weiteren
Fördermittel zur Finanzierung der Maßnahme
genutzt werden sollen.

(3) Der Verein muss eigene Einnahmemöglichkeiten
soweit vertretbar ausschöpfen und darf selbst nicht
in der Lage sein, die beantragten Finanzmittel
aufzubringen. Die wirtschaftliche Situation des
Vereines ist im Rahmen der Antragstellung
offenzulegen (Wirtschaftsplan, Rücklagen etc.).

(4) Die Beantragung muss spätestens zum 31.03. des
jeweiligen Jahres schriftlich bei der Universitäts
und Hansestadt Greifswald/ Amt für Bildung, Kultur
und Sport/ Abt. Schulverwaltung, Sportentwicklung

l9 Die hintorganisation muss eigene
Einna nemöglichkeiten soweit vertretba
ausschöpfen und darf selbst ncht ‘n der Lage sern.
die beantragten Finanzmittel aufzubringen Die
wirtschaftliche Situation der Sportorga lisatinn ist
im Rahmen der Antragsteilung offen7u)egen
(Wirtschaftsplan. Rücklagen etc.>.
Sportorga nisationen. die sich in mehreren
Abteilungen/Sparten orgarisieren, müssen dem
Antrag auch die Haushalts bzw. Wirtschaftspläne
ihrer Abteilungen/Sparten beilegen.

(10) Die Sportoiganisation muss sicherstellen, dass der
der Antragstellung zugrunde liegende
Zu wend u ngszweck mindestens für die
Gesamtda uer der Abschreibung aufrechterhalten
wird. Be Nichteinhaltung des Zuwendungszweciss
kann die Zuwendung in gesamter Höhe
zurückgefordert weiden.

(11) Die Sportanlage soll über den Zeitraum der
Zweckbindungsfi ist der Universitäts- und
Hansestadt Giefswalo zweimal pro Jahr für
städtische Vera nstaltungen oder Zwecke kostenfrei
zur Verfügung stehen, Hierauf kann durch die
Sportorga n isation die Du rcnführung sportcne
Gioßereignisse oder überregionaler Wettkämpfe.
die öffentlich zugänglich sind, angerechnet werden.
Die Anrechnung erfolgt grundsätzlich von der
Sportorganisation.

(12> Über die Verwendung der Zuwendung ist spätestens
sechs Monate nach Abschluss dei Maßnahme ein
Nachweis zu Wm n.

Beschaffung von technischen Anlagen, Fahrzeugen
und

Zuwendungsberechtigten Sportoi ganisationen
kann für die Beschaffung von Sport(groß)geräten
und -zubehör sowie Spezialanlagen und
Fahrzeugen (z. B. Motoren, Zeitmessanlagen,
Boote, Technische Sportanlagen) mit einem Wert
von mindestens 1.000 Euro, die dauerhaft die
Sportmöglichkeiten verbessern, ein Zusch uss
gewährt werden. Die Zuwendung dient zur
Absicherung des Trainings- und
Wettkampfbetriebes und unterstützt besonders
Vereinsneugründungen bei der Erstbeschaffung.

Die maximale Anteilsfinanzierung durch die Stadt
beträgt 50 % des Eigenanteils, wenn Gegenstand
der Förderung durch andere Fdrderrnitrel
kofinanziert ist z. B. Landessportbund
Mecklenburg-Vorpommern e.V., und 40 % der
Gesamtmaßnahme, wenn keine weiteren
Fördermittel zur Finanzierung der Maßnahme
genutzt werden sollen.

Die Sportoiganisation muss eigene
Ein nah memöglichkeiten soweit vertretbar
ausschöpfen und darf selbst nicht in der Lage sein,
die beantragten Finanzmittel aufzubringen. Die
wirtschaftliche Situation der Sportorganisation ist
im Rahmen der Antragstellung offenzulegen
(Wirtschaftsplan, Rücklagen etc.).
Sportoigansationen. dc sich in mehreren
Abteilungeu/Spu rten organisieren. müssen dem

(2)

1.6

(1)

(2)

(3)



und Jugend erfolgen. Für auterplanmäßige
Beschaffungen aufgrund einer Notsituation können
auch unterjährig Anträge zugelassen werden, wenn
noch Haushaltsmittel vorhanden sind.

(5) Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und
wird bei Vorliegen der
Zuwendungsvoraussetzungen in Form einer
Festbetragsfinanzierung gezahlt. Eine
Parallelförderung (z. B. durch den LSB) ist zulässig.

(1) Aufgrund der prädestinierten Lage der Universitäts
und Hansestadt Greifswald am Ryck und dem
Greifswalder Bodden kommt dem Wassersport, und
hier insbesondere dem Segelsport, eine besondere
Bedeutung zu. Die Durchführung des Segelsports
ist mit zusätzlichen und damit deutlich höheren
Kosten für die Nutzung der Sportstätten gemäß der
jeweils aktuell gültigen Hafengebührensatzung der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald verbunden
als in anderen Sportarten. Im Rahmen einer
Härtefallregelung können deshalb Zuschüsse für
die Nutzung der Hafenliegeplätze an
Zuwendungsberechtigte geleistet werden. Die
Belange des Kinder- und Jugendsports sind hier
besonders zu beachten.

(2) Die Zuwendung erfolgt als institutionelle Förderung
der Liegegebühren (gemäß jeweils aktuellen
Hafengebührensatzung der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald) für das Kalenderjahr und
wird bei Vorliegen der
Zuwendungsvoraussetzungen anteilig zum Ende
des Kalenderjahres in Form einer
Anteilsfinanzierung ausgezahlt.

(3) Der jährliche Zuschuss beträgt 50% der
tatsächlichen Liegegebühren, wenn der Verein eine
kontinuierliche Kinder- und Jugendarbeit
nachweist. Ubrige Zuschüsse sind davon unberührt.

(4) Die Beantragung hat spätestens bis zum 31.08. des
jeweiligen Jahres unter Angabe der tatsächlichen
jährlichen Kosten zu erfolgen.

(5) Der Verwendungsnachweis ist spätestens bis zum
31.03. des Folgejahres zu führen.

Antrag auch L-u llauuhnts czw. Wirtschu:w
ihrer Abteilungen/Sparten beilegen.

(4) Die Beantragung muss spätestens zum 31.03. des
jeweiligen Jahres schriftlich bei der Uni\ersitäts
und Hansestadt Greifswald erfolgen. Für
außerplanmäßige Beschaffungen aufgrund einer
Notsituation können auch unterjährig Anträge
zugelassen werden, wenn noch Haushaltsmittel
vorhanden sind. Die Einschätzung einer
Notsituaton ei‘folgt durch das zuständige Fachamt
der Stadtverwaltung Greifswald,

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung und
wird bei Vorliegen der
Zuwendungsvoraussetzungen in Form einer
Festbetragsfinanzierung gezahlt. Eine
Parallelförderung lz. B. durch den
Landessportbund MecklenburgVoipomrnern eV.)
ist zulässig. Bei Nichteinhaltung des
Zuwendungszweclrs kann die Zuwendung in
gesamter Höhe zurückgefordert werden.

7. / Bezuschussung der Liegegebühren (im Stadthafen
Wieck)

Aufgrund der prädestinierten Lage der Universitäts
und Hansestadt Greifswald am Ryck und dem
Greifswalder Bodden kommt dem Wassersport,
und hier insbesondere dem Segelsport, eine
besondere Bedeutung zu. Die Durchführung des
Segelsports ist mit zusätzlichen und damit deutlich
höheren Kosten für die Nutzung der Sportstätten
gemäß der jeweils aktuell gültigen
Hafengebührensatzung der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald verbunden als in anderen
Sportarten. Im Sinne einer Härtefaliregelung
können deshalb Zuschüsse für die Nutzung der
Hafenliegeplätze an Zuwendungsberechtigte
geleistet werden. Die Belange des Kinder- und
Jugendsports sind hier besonders zu beachten.

Die Zuwendung erfolgt als institutionelle Förderung
der Liegegebühren (gemäß jeweils aktuellen
Haferigebührensatzung der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald) für das Kalenderjahr und
wird bei Vorliegen der
Zuwendungsvoraussetzungen anteilig zum Ende
des Kalenderjahres in Form einer
Anteilsfinanzierung ausgezahlt.

(3) Der jährliche Zuschuss beträgt 50% der
tatsächlichen Liegegebühren, wenn die
Sportorganisation eine kontinuierliche Kinder- und
Jugendarbeit nachweist. Dem Antrag ist ein
aussagekräftiger Sachbericht über die Kinder und
Jugendarbeit für die zurückliegenden 12 Monate
beizufügen. Übrige Zuschüsse sind davon
unberührt.

(4) Die Beantragung hat spätestens bis zum 31.08.
des jeweiligen Jahres unter Angabe der
tatsächlichen jährlichen Kosten zu erfolgen.

(5) Der Verwendungsnachweis ist spätestens bis zum
31.03. des Folgejahres zu führen. Bei
Nichteinhaltung des Zuwendungszwecks kann die
Zuwendung in gesamter Höhe zurücegefordert
werden.

(5)

6.5 Bezuschussung der Liegegebühren (im Stadthafen
Wieck)

(1)

(2)



6.6 Bezuschussung von hauptantlichen
Vereinssportlehrerinnen oder -lehrern
(Sportlehrkraft) und Sportbund Hansestadt
Greifswald e. V.

(1) Die Universitäts- und Hansestadt kann für
Trainerinnenstellen in Landesleistungszentren des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, die sich in der
Universitäts- und Hansestadt Greifswald befinden,
sowie für den/die Vereinsberaterln des
Sportbundes Hansestadt Greifswald e. V. einen
Personalkostenzuschuss gewä hren. Sie unterstützt
damit die Organisation, Durchführung und
Absicherung des leistungsorientierten Trainings-
und Wettkampfbetriebes im Kinder- und
Jugendsport sowie des Behindertensports und die
professionelle Beratung der Sportvereine.

(2) Die formlose Beantragung hat spätestens zum
31.10. für das Folgejahr zu erfolgen. Bei
Neueinstellungen hat die Beantragung spätestens
einen Monat nach Vertragsbeginn zu erfolgen. Die
Antragstellung erfolgt bei der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald/ Amt für Bildung, Kultur und
Sport/ Abt. Schulverwaltung, Sportentwicklung und
Jugend.

(3) Die Zuwendung erfolgt als institutionelle Förderung
für maximal ein Kalenderjahr und wird bei Vorliegen
der Zuwendungsvoraussetzungen einmalig in Form
einer Festbetragsfina nzierung ausgezahlt. Eine
Parallelförderung ist zulässig. Eine Zuwendung
erfolgt nur für volle Beschäftigungsmonate.

(4) Der Personalkostenzuschuss für
Trainerinnenstellen in Landesleistungszentren
kann bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen
gewährt werden:
a. Die a rbeitsvertraglich vereinbarte

monatliche Bruttovergütung der
Sportlehrkraft entspricht zum Zeitpunkt der
Einstellung mindestens einer EG 9c, Stufe 1
TVöD (VKA) für eine Vollzeitstelle mit 40
Wochenstunden.

b. Die Sportlehrkraft verfügt über eine (sport
)pädagogische Ausbildung bzw. eine gültige
DOSB-Trainerlizenz mindestens der Stufe 8
und leistet als Vollzeitkraft mindestens 20
Arbeitsstunden direkte Sportbetreuung.

c. Der Sportverein/-verband verfügt zum
Zeitpunkt der Antragstellung laut aktueller
Mitgliederstatistik des Kreissportbundes
Vorpommern-Greifswald e. V. über
mindestens 1.000 Mitglieder.

Die Zugangsvoraussetzu ngen gelten ausschließlich
für Neuverträge nach Inkrafttreten dieser Satzung.
Für bestehende Arbeitsverträge können Ausnahmen
zugelassen werden.

(5) Der Personalkostenzuschuss für
Trainerlnnenstellen in Landesleistungszentren
kann maximal 5.000 Euro pro Jahr für eine
Vollzeitstelle (40 Wochenstunden) und 2.500 Euro
für eine Teilzeitstelle (20 Wochenstunden) als
Kofinanzierung betragen.

7.R Bezuschussung von hauptamtlichen
Vereinssportlehrerinnen oder -lehrern
(Sportlehrkraft) und Sportbund Hansestadt
Greifswald e. V.

(2) Die Universitäts- und Hansestadt kann für
Trainerkinnenstellen in Landesleistungszentren
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die sich in
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
befinden, sowie für den/die Vereinsberater*in des
Sportbundes Hansestadt Greifswald e. V. einen
Personalkostenzuschuss gewähren. Sie unterstützt
damit die Organisation, Durchführung und
Absicherung des leistungsorientierten Trainings-
und Wettkampfbetriebes im Kinder- und
Jugendsport sowie des Behindertensports und die
professionelle Beratung der Sportorganisationen.

(3) Die formlose Beantragung hat spätestens zum
31.10. für das Folgejahr zu erfolgen. Bei
Neueinstellu ngen hat die Bea ntragung spätestens
einen Monat nach Vertragsbeginn zu erfolgen. Die
Antragstellung erfolgt bei der Univeisitäts und
Hansestadt G rifswacl.

(4) Die Zuwendung erfolgt als institutionelle Förderung
für maximal ein Kalenderjahr und wird bei Vorliegen
der Zuwendungsvoraussetzungen einmalig in Form
einer Festbetragsfinanzierung ausgezahlt. Eine
Parallelförderung ist zulässig. Eine Zuwendung
erfolgt nur für volle Beschäftigungsmonate. Bei
Nichteinliaftring des Zuwendungszwecks kann die
ZLiwefldung in gesa mter Höhe zurücl\gefordert
v.e den.

(5) Der Personalkostenzuschuss für
Trainertinnenstellen in Landesleistungszentren
kann bei Vorliegen aiim folgenden
Voraussetzungen gewährt werden:

a) Die arbeitsvertraglich vereinbarte
monatliche Bruttovergütung der
Sportlehrkraft entspricht zum Zeitpunkt
der Einstellung mindestens einer EG 9c,
Stufe 1 TVöD (VKA) für eine Vollzeitstelle
mit 40 Wochenstunden.

b) Die Sportlehrkraft verfügt über eine
(sport-)pädagogische Ausbildung bzw.
eine gültige DOSB-Trainerlizenz
mindestens der Stufe B und leistet als
Vollzeitkraft mindestens 20
Arbeitsstunden direkte Sportbetreuung.

c) Die Sportorganisation verfügt zum
Zeitpunkt der Antragstellung laut
aktueller Mitgliederstatistik des
Kreissportbundes Vorpommern
Greifswald e. V. über mindestens 1.000
Mitglieder.

Die Zugangsvoraussetzungen gelten ausschließlich
für Neuverträge nach Inkrafttreten dieser Satzung.
Für bestehende Arbeitsverträge können
Ausnahmen zugelassen werden.

(6) Der Personalkostenzuschuss für
Trainei*innenstellen in Landesleistungszentren
kann maximal 5.000 Euro pro Jahr für eine
Vollzeitstelle (40 Wochenstunden) und 2.500 Euro

(6) Der Personalkostenzuschuss für den/die
Vereinsberaterln im Sportbund Hansestadt



Greifswald e. V. beträgt maximal 20.000 Euro pro für eine Teilzeitstelle (20 Wochenstunden) alsJahr zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke. Kofinanzierung betragen.Der Sportbund Hansestadt Greifswald e. V. erbringt
zusätzlich einen Eigenanteil von 10 %. Weitere (7) Der Personalkostenzuschuss für den/dieDetails werden in einer Leistungsvereinbarung Vereinsberatei*in im Sportbund Hansestadtfestgelegt. Greifswald e. V. beträgt maximal 20.000 Euro pro

Jahr zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke.
Der Sportbund Hansestadt Greifswald e. V. erbringt
zusätzlich einen Eigenanteil von 10 %. Weitere
Details werden in einer Leistungsvereinbarung
festgelegt.

§7 §8Verwendung der Zuwendung Verwendung der Zuwendung

(1) Die Zuwendungen sind entsprechend ihres Zwecks (1) Die Zuwendungen sind entsprechend ihres Zweckswirtschaftlich und sparsam zu verwenden, wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

(2) Das Amt für Bildung. Kultur und Sport legt (2) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald legtgegenüber dem zuständigem Fachausschuss gegenüber dem zuständigem Fachausschussjährlich zum Jahresende eine Ubersicht der jährlich zum Jahresende eine Übersicht derSportförderung nach dieser Satzung vor. Sportförderung nach dieser Satzung vor.

§8
Antragsverfahren Antragsverfahren

(1) Für die Gewährung von Zuwendungen nach § 6 (1) Für die Gewährung von Zuwendungen nach § 7bedarf es eines schriftlichen Antrages an die bedarf es eines schriftlichen Antrages an dieUniversitäts- und Hansestadt Greifswald! -Amt--fgr Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Hierzu ist9+lw44—l4u1tw---wnv4 3mx1‘ Ab-ßeh4sewa1tung das in dieser Satzung beigefügte AntragsformularSportcntwicklung u-n4 Jrrgen-vi. Hierzu ist das in (siehe Anlage 1) zu verwenden. Die unter § 7dieser Satzung beigefügte Antragsformular (Siehe jeweils genannten Antragsfristen sind einzuhalten.Anlage 1) zu verwenden. Die unter § 6 jeweils
genannten Antragsfristen sind einzuhalten. (2) Einem Antrag auf institutionelle Förderung ist der

Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan einschließlich des(2) Einem Antrag auf institutionelle Förderung ist der Stellenplanes beizufügen Sportoigansationen, deHaushalts- bzw. Wirtschaftsplan einschließlich des sich in mehreren Ahteilungen/Spai tenStellenplanes beizufügen. Alle mit dem organisieren. müssen dem Antrag auch dieZuwendungszweck zusammenhängenden Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne ihreiEinnahmen (Zuwendungen und Leistungen Dritter) Abteilungen/Sparten beilegen. Alle mit demund die Eigenmittel des Zuwendungsempfängers Zuwendungszweck zusammenhängendensind als Deckungsmittel für alle Ausgaben Einnahmen (Zuwendungen und Leistungen Dritter)anzusetzen. Die Zuwendung darf zusammen mit und die Eigenmittel des Zuwendungsempfängersallen anderen Einnahmen die tatsächlichen sind als Deckungsmittel für alle AusgabenAusgaben nicht übersteigen. anzusetzen. Die Zuwendung darf zusammen mit
allen anderen Einnahmen die tatsächlichen(3) Ein Antragsverfahren wird erst dann abgeschlossen, Ausgaben nicht übersteigen.wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen.

(3) Ein Antragsverfahren wird erst dann
abgeschlossen, wenn alle Unterlagen vollständig
vorliegen.

§9 §10Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren

(1) Die Zuwendungen werden nach Abschluss des (1) Die Zuwendungen werden nach Abschluss desAntragsverfahrens regelmäßig durch schriftlichen Antragsverfahrens regelmäßig durch schriftlichenBescheid bewilligt. Die Allgemeinen Bescheid bewilligt. Die AllgemeinenNebenbestimmungen für Zuwendungen zur Nebenbestimmungen für Zuwendungen zurinstitutionellen Förderung sowie zur institutionellen Förderung sowie zurProjektförderung (AN-BestP) sind Bestandteil des ProJektförderung (AN-BestP) sind Bestandteil desZuwendungsbescheides. Zuwendungsbescheides.

(2) Die Zuwendung wird erst dann ausgezahlt, wenn (2) Die Zuwendung wird erst dann ausgezahlt, wennder Zuwendungsbescheid besta ndskräftig der Zuwendungsbescheid bestandskräftiggeworden ist. Die Bestandskraft des geworden ist. Die Bestandskraft desZuwendungsbescheides und damit die Auszahlung Zuwendungsbescheides und damit die Auszahlung



kann beschleunigt werden, wenn erklärt wird, dass
auf einen Rechtsbehelf verzichtet wird.

kann beschleunigt werden, wenn erklärt wird, dass
auf einen Rechtsbehelf verzichtet wird,

§ 10
Verwendungsnachweis

(1) Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des
Haushalts- oder Wirtschaftsjahres gegenüber der
Bewilligungsbehörde (Amt für Bildung. Kultur und
Sport/ Abt. Schulverwaltung, Sportentwicklung und
Jugend) unaufgefordert nachzuweisen. Bei
lnvestitionsmaßnahmen ist über die Verwendung
der Fördermittel spätestens sechs Monate nach
Abschluss der Maßnahme ein Nachweis zu führen.

(2) Ein einfacher Verwendungsnachweis wird
gru ndsätzlich zugelassen, soweit im
Zuwendungsbescheid keine anderen Festlegungen
getroffen werden. Der einfache
Verwendungsnachweis (siehe Anlage 2) besteht aus
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen
Nachweis der verwendeten Mittel, bei dem
grundsätzlich auf die Vorlage von Büchern, Belegen,
Verträgen und sonstigen Unterlagen verzichtet wird
und diese nur bei Bedarf angefordert werden.

§ :11
Verwendungsnachweis

(1) Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des
Haushalts- oder Wirtschaftsjahres gegenüber der
Bewilligungsbehörde (Ln;. du und Hansestadt
Greifswald) unaufgefordert nachzuweisen. Bei
lnvestitionsmaßnahmen ist über die Verwendung
der Fördermittel spätestens sechs Monate nach
Abschluss der Maßnahme ein Nachweis zu führen.

(2) Ein einfacher Verwendungsnachweis wird
gru n dsätzl ich zugelassen, sove it im
Zuwendungsbescheid keine anderen Festlegungen
getroffen werden. Der einfache
Verwendungsnachweis (siehe Anlage 2) besteht
aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen
Nachweis der verwendeten Mittel, bei dem
grundsätzlich auf die Vorlage von Büchern,
Belegen, Verträgen und sonstigen Unterlagen
verzichtet wird und diese nur bei Bedarf
angefordert werden.

§11 § 2
Prüfung der Verwendung Prüfung der Verwendung

Die Bewilligungsbehörde (Universitäts- und Hansestadt Die Bewilligungsbehörde (Universitäts- und Hansestadt
Greifswald/Amt für Bildung, Kultur und Sport/Abt. Greifsuaici) hat nach Eingang des
Schulverwaltung, Sportentwicklung und Jugend) hat Verwendungsnachweises zu prüfen, ob der
-we1a--iu w-new Jahres nach Eingang des Verweridungsnachweis den im Zuwendungsbescheid
Verwendungsnachweises zu prüfen, ob der festgelegten Anforderungen entspricht und die
Verwendungsnachweis den im Zuwendungsbescheid Zuwendung zweckentsprechend verwendet wurde. Der
festgelegten Anforderungen entspricht und die Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem
Zuwendung zweckentsprechend verwendet wurde. Der Prüfvermerk niederzulegen.
Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem
Prüfvermerk niederzulegen.

§12 §13
Widerrufs- und Rüokforderungsrecht Widerrufs- und Rückforderungsrecht

Die Zuwendungen werden unter dem Vorbehalt des Die Zuwendungen werden unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs und der Rückforderung gewährt. jederzeitigen Widerrufs und der Rückforderung gewährt.
Ein Rückforderungsanspruch entsteht insbesondere Ein Rückforderungsanspruch entsteht insbesondere
dann, wenn der Verwendungsnachweis nicht fristgerecht dann, wenn der Verwendungsnachweis nicht fristgerecht
eingereicht wird oder die Prüfung des eingereicht wird oder die Prüfung des
Verwendungsnachweises ergeben sollte, dass die Verwendungsnachweises ergeben sollte, dass die
kommunalen Mittel für andere als die genehmigten kommunalen Mittel für andere als die genehmigten
Zwecke verwendet wurden. Zwecke verwendet wurden.

§ Id
1 nkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Mit
Inkrafttreten dieser Satzung tritt die von der Bürgerschaft
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf ihrer
Sitzung vom 22.10.2018 beschlossene Satzung zur
Fdrderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald (Beschluss B784-30/18) außer Kraft.


